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Zur Kernproblematik des Retormdiskurses
iın der katholischen Kirche

VON ( .HRISTOPH BRUNS

Auft meıne Krıitik seiınem Buch 08Ma 27N Wandel) hat Michael eewald
mıt einer ın der Sache W1€e 1mM TIon ausgesprochen scharfen Replık reaglert.“
Durchweg unterstellt MI1r darın 1ne theologısche oder Sar kırchenpolıiti-
sche Agenda: Ich se1l VOoO der „Absıcht“ veleıtet, der gegenwärtigen Kıirchen-
krıse 35  W: Stabilisierendes entgegenzusetzen‘.” Deshalb wüuürde ıch „das
Lehramt als Schutzwall die diagnostizlierte Kriıse“ autrichten un
„1NM Anspruch“ nehmen.* In diesem Sinne attestiert eewald mır eın „Streben
ach dogmatischer Eindeutigkeıt“, ın dem ıch miıch „nıcht beirren“ lasse.}
Es sel, behauptet schliefßlich, meın „Bemühen, die Kırche als die ‚Säule
un das Fundament der Wahrheit‘ auszuUwelsen“.® In diesem „Bemühen“
offenbare sıch meın „Sıcherheitsbedürfnis“ angesichts der Glaubens- un
Kırchenkrise der Gegenwart.’

Mıt diesen Behauptungen &1bt eewald das Anlıegen, das ıch ın der Aus-
einandersetzung mıt seiınem Buch erkennen lasse, allerdings völlıg uMLall-

Iwıieder. Ich verfolge mıt meılner Kriıtik keınerleı theologie- un!
kırchenpolitischen Absıchten, sondern miıch blo{$ krıitisch mı1t der
systematischen Kernthese se1nes Buches auseinander, die da lautet: „Der

CSSpielraum für Veränderung und Retorm iın der Kırche 1ST größer als vedacht.
Der tundamentale Dissens, ın dem ıch miıch mıt eewald auch ach der

Lektüre se1iner Gegenkritik befinde, esteht darın, dass ıch die Glaubens-
hermeneutık und das dieser Hermeneutik entsprechende Lehrrecht der
katholischen Kırche, den „dogmatısch-kanonistischen Betund“?, wWI1€e ıch
die vemeınte Sache ZeENANNT habe, anders interpretiere un eshalb die Ver-
änderungsspielräume 1 rvebus fıder p alleın 1 diesem Bereich ann

ach katholischer Lehre Ja unveräinderliche Wahrheiten veben wenıger
orofßzügıg als Anders tormuliert: Ich cstreıte ar nıcht über das,
W aS Retormen und Veränderungen 1n der Kırche pastoral wünschenswert,
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Zur Kernproblematik des Reformdiskurses  
in der katholischen Kirche

Von Christoph Bruns

Auf meine Kritik an seinem Buch Dogma im Wandel1 hat Michael Seewald 
mit einer in der Sache wie im Ton ausgesprochen scharfen Replik reagiert.2 
Durchweg unterstellt er mir darin eine theologische oder gar kirchenpoliti-
sche Agenda: Ich sei von der „Absicht“ geleitet, der gegenwärtigen Kirchen-
krise „etwas Stabilisierendes entgegenzusetzen“.3 Deshalb würde ich „das 
Lehramt als Schutzwall gegen die […] diagnostizierte Krise“ aufrichten und 
„in Anspruch“ nehmen.4 In diesem Sinne attestiert Seewald mir ein „Streben 
nach dogmatischer Eindeutigkeit“, in dem ich mich „nicht beirren“ lasse.5 
Es sei, so behauptet er schließlich, mein „Bemühen, die Kirche als die ‚Säule 
und das Fundament der Wahrheit‘ auszuweisen“.6 In diesem „Bemühen“ 
offenbare sich mein „Sicherheitsbedürfnis“ angesichts der Glaubens- und 
Kirchenkrise der Gegenwart.7 

Mit diesen Behauptungen gibt Seewald das Anliegen, das ich in der Aus-
einandersetzung mit seinem Buch erkennen lasse, allerdings völlig unan-
gemessen wieder. Ich verfolge mit meiner Kritik keinerlei theologie- und 
kirchenpolitischen Absichten, sondern setze mich bloß kritisch mit der 
systematischen Kernthese seines Buches auseinander, die da lautet: „Der 
Spielraum für Veränderung und Reform in der Kirche ist größer als gedacht.“8 

Der fundamentale Dissens, in dem ich mich mit Seewald auch nach der 
Lektüre seiner Gegenkritik befinde, besteht darin, dass ich die Glaubens-
hermeneutik und das dieser Hermeneutik entsprechende Lehrrecht der 
katholischen Kirche, den „dogmatisch-kanonistischen Befund“9, wie ich 
die gemeinte Sache genannt habe, anders interpretiere und deshalb die Ver-
änderungsspielräume in rebus fidei et morum – allein in diesem Bereich kann 
es nach katholischer Lehre ja unveränderliche Wahrheiten geben – weniger 
großzügig vermesse als er. Anders formuliert: Ich streite gar nicht über das, 
was an Reformen und Veränderungen in der Kirche pastoral wünschenswert, 

1 Ch.  Bruns, Mehr Spielraum als gedacht? Eine kritische Auseinandersetzung mit Michael 
Seewalds Buch Dogma im Wandel, in: ThPh 95 (2020) 72–82. 

2 M.  Seewald, Zur Kritik von Christoph Bruns an Dogma im Wandel, in: ThPh 95 (2020) 
83–92. 

3 Seewald, Kritik, 83.
4 Ebd. 83 f., 86.
5 Ebd. 88.
6 Ebd. 91.
7 Ebd. 91 f.
8 Diese These vertritt Seewald auch in einem weiteren Buch, das erst erschienen ist, als ich 

das Manuskript meiner Kritik an „Dogma im Wandel“ schon abgeschlossen hatte: M. Seewald, 
Reform. Dieselbe Kirche anders denken, Freiburg i. Br. [u. a.] 2019. Auf die wichtigsten Aspekte 
dieses „zu lang gewordenen Essay[s]“ (ebd. 10) werde ich in einigen Anmerkungen eingehen.

9 Bruns, Spielraum, 77.
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angebracht oder notwendig se1n könnte, sondern darüber, WA4S IL
lehrrechtlichen Anspruch der katholischen Kırche dogmatısch tatsächlich
möglıch 1St Sehen WIr u15 die Kriıtik 1mM Einzelnen SCHAUCT A die eewald
me1ınen Argumenten entgegenhält:

Im Zentrum der Debatte steht der Begriff der lehrenden Kırche. Meıne
Behauptung, „dass Chrıistus die gELFEUC Weıtergabe un: verbindliche Aus-
legung des depositum fider alleın den Aposteln und ıhren Nachfolgern IL1VCI-

traut  «10 habe, hält eewald „1N dieser Pauschalität“!! tür „sachlıch talsch“
un: durch die VOo M1r angeführten Belegstellen ALULLS den Dokumenten des
/weıten Vatiıkanums nıcht vedeckt. Ich habe verwıiesen aut 21-—25,
un: Um der Krıitik ENILZESENZULFELCN, reiche ıch 1er die Sitze nach,
die ıch 1mM Auge hatte. SO he1ift ın der Kırchenkonstitution:

Die Bischotsweihe überträgt mMi1t dem Ämt der Heilıgung auch dıe Amter der Lehre
un: der Leitung, dıe jedoch ihrer Natur ach HÜF IN der hierarchischen Gemeinschaft
ME Hayupt UN Gliedern des Kollegiums also dem Papst un: den anderen Bischöfen]
ausgeuübt werden können.!?

Aufgrund ıhrer Weıhe, lesen WIr weıter, haben „dıe Bischöte 17 hervor-
ragender UuUN sıchthbarer Weı1se die Aufgabe Christız selbst, des Lehrers, Hırten
un Priesters“ iınne un handeln „ sSeINeEeTr Person“ . „Die Ordnung der
Bischöfe aber“, erganzt der tolgende Abschnitt, „die dem Kollegium der
Apostel 2MN Lehr- und Hırtenamt nachfolgt, Ja, 1n welchem die Körperschaft
der Apostel ımmertort welılter besteht, 1STt gemeiInsam mıt ıhrem aun dem
Bischof von Rom UN nıemaAals ohne dieses aupt, Träger der höchsten
un: vollen Gewalt über dieI Kırche.“1* besagt sodann:

Die Biıischoöte empfangen als Nachfolger der Abpostel U Herran, dem alle Gewalt 11
Hımmel un: auf Erden vegeben 1St, die Sendung, allte Völker lehren UN. das EUAN-
gelıum jedwedem Greschöpf zu verkündıgen. Zur Erfüllung dieser Sendung verhiefß
Christus der Herr den Aposteln den Heılıgen (Je1ist un: sandte ıhn Pfingsttag VOo'
Hımmel her. Daurch dessen Kraft sollten S1Ee ınm Zeugen SeInN his AFTENS nde der Erde,
VOox Stammen, Völkern un Königen vgl Apg 133 2,1 {1.; 9,15).

25 tährt tort:
Unter den hauptsächlichen Ämtern der Bischoöfte hat dıe Verkündigung des Evan-
yelıums eiınen hervorragenden Platz Denn die Bischöfe sind Glaubensboten, die
Christus CUC Junger zuführen; SZIE sind authentische, das heifst mir der Auytorıtdat
Christz ausgerustete Lehrer. S1e verkündıgen dem iıhnen anverirauftfen olk dıe Bot-
schaftt Zu Glauben un Zur Anwendung autf das sıttlıche Leben un: erklären SIC MN
Licht des Heilıgen (rzeistes, ındem SZE AHS dem Schatz der Offenbarung Neues und Altes
vorbringen vgl Mt SO lassen S1Ee den G lauben truchtbar werden UN halten
die iıhrer Herde drohenden Irrtümer zWacChsam fern vgl Tım 4,1—4) Die Bischöfe,
die 1N Gemeinschaft mıl dem römischen Bischof lehren, sind U  x altlen als Zeugen

10 Ebd
Seewald, Krıtık, 4A

12 71 [ Hervorhebung V mır|
12

14
Ebd [ Hervorhebung V mır|

19
Ebd 7 [ Hervorhebung V mır|
Ebd 34 [ Hervorhebung V mır|
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angebracht oder notwendig sein könnte, sondern darüber, was gemessen am 
lehrrechtlichen Anspruch der katholischen Kirche dogmatisch tatsächlich 
möglich ist. Sehen wir uns die Kritik im Einzelnen genauer an, die Seewald 
meinen Argumenten entgegenhält: 

1. Im Zentrum der Debatte steht der Begriff der lehrenden Kirche. Meine 
Behauptung, „dass Christus die getreue Weitergabe und verbindliche Aus-
legung des depositum fidei allein den Aposteln und ihren Nachfolgern anver-
traut“10 habe, hält Seewald „in dieser Pauschalität“11 für „sachlich falsch“ 
und durch die von mir angeführten Belegstellen aus den Dokumenten des 
Zweiten Vatikanums nicht gedeckt. Ich habe verwiesen auf LG 21–25, DV 7 
und CD 2. Um der Kritik entgegenzutreten, reiche ich hier die Sätze nach, 
die ich im Auge hatte. So heißt es in der Kirchenkonstitution: 

Die Bischofsweihe überträgt mit dem Amt der Heiligung auch die Ämter der Lehre 
und der Leitung, die jedoch ihrer Natur nach nur in der hierarchischen Gemeinschaft 
mit Haupt und Gliedern des Kollegiums [also dem Papst und den anderen Bischöfen] 
ausgeübt werden können.12 

Aufgrund ihrer Weihe, so lesen wir weiter, haben „die Bischöfe in hervor-
ragender und sichtbarer Weise die Aufgabe Christi selbst, des Lehrers, Hirten 
und Priesters“ inne und handeln „in seiner Person“.13 „Die Ordnung der 
Bischöfe aber“, so ergänzt der folgende Abschnitt, „die dem Kollegium der 
Apostel im Lehr- und Hirtenamt nachfolgt, ja, in welchem die Körperschaft 
der Apostel immerfort weiter besteht, ist gemeinsam mit ihrem Haupt, dem 
Bischof von Rom, und niemals ohne dieses Haupt, […] Träger der höchsten 
und vollen Gewalt über die ganze Kirche.“14 LG 24 besagt sodann: 

Die Bischöfe empfangen als Nachfolger der Apostel vom Herrn, dem alle Gewalt im 
Himmel und auf Erden gegeben ist, die Sendung, alle Völker zu lehren und das Evan-
gelium jedwedem Geschöpf zu verkündigen. […] Zur Erfüllung dieser Sendung verhieß 
Christus der Herr den Aposteln den Heiligen Geist und sandte ihn am Pfingsttag vom 
Himmel her. Durch dessen Kraft sollten sie ihm Zeugen sein bis ans Ende der Erde, 
vor Stämmen, Völkern und Königen (vgl. Apg 1,8; 2,1 ff.; 9,15).15 

LG 25 fährt fort: 
Unter den hauptsächlichen Ämtern der Bischöfe hat die Verkündigung des Evan-
geliums einen hervorragenden Platz. Denn die Bischöfe sind Glaubensboten, die 
Christus neue Jünger zuführen; sie sind authentische, das heißt mit der Autorität 
Christi ausgerüstete Lehrer. Sie verkündigen dem ihnen anvertrauten Volk die Bot-
schaft zum Glauben und zur Anwendung auf das sittliche Leben und erklären sie im 
Licht des Heiligen Geistes, indem sie aus dem Schatz der Offenbarung Neues und Altes 
vorbringen (vgl. Mt 13,52). So lassen sie den Glauben fruchtbar werden und halten 
die ihrer Herde drohenden Irrtümer wachsam fern (vgl. 2 Tim 4,1–4). Die Bischöfe, 
die in Gemeinschaft mit dem römischen Bischof lehren, sind von allen als Zeugen 

10 Ebd. 
11 Seewald, Kritik, 84.
12 LG 21 [Hervorhebung von mir].
13 Ebd. [Hervorhebung von mir].
14 Ebd. 22 [Hervorhebung von mir].
15 Ebd. 24 [Hervorhebung von mir].
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der göttlichen UN. hatholischen Wahrheit verehren. Die Gläubigen aber mussen
mi1t eiınem 11 Namen Christı vorgetragenen Spruch ıhres Bischots 1n G laubens- un:
Sıttensachen übereinkommen un ıhm mi1t rel1g10s begründetem Gehorsam anhan-
CI Dhieser relig1Öse Gehorsam des Willens un: Verstandes 1STt 1N besonderer Weiise
dem authentischen Lehramt des Bischofs U  x KRom, auch WCI11L nıcht kraft höchster
Lehrautorität spricht, eisten.!®

An diese Ausführungen schliefßen sıch ın die lehrrechtlichen
Bestimmungen über das untehlbare Lehren A} das eiNZ1g un alleın
bestimmten Bedingungen dem mıt dem apst veeinten Bıschofskollegium
oder exklusıv dem apst alleın (ex-cathedra-Definition) zugesprochen wırd.
DIiese Bestimmungen sind auch ın den aktuell verpflichtenden Codex Turıs
( ANONICL übernommen worden un: mussen W 4S ALLS logıschen Gründen
zwıngend 1St als rechtliche Bedingungen untehlbaren Lehrens ıhrerseıts
den Anspruch aut Untehlbarkeıt tür sıch erheben.

Sınd diese Ausführungen schon hinreichend luzıde, INa als Erganzung
der <1ebte Abschnitt der Offenbarungskonstitution weltere Klarheıit über
den Begriff kırchlichen Lehrens bringen. Wır lesen dort:

Was Ott ZuU He:ıl aller Völker veoffenbart hatte, das sollte hat 1 ute
verfügt für alle Zeıiten unversehrt erhalten bleiben un allen Geschlechtern weıter-
vegeben werden. Darum hat Christus der Herr, 1n dem dıe n OÖffenbarung des
höchsten (sottes sıch vollendet (vgl. Kor 1,20; 3,16—4,6), den Aposteln veboten,
das Evangelıum, das als dıe Erfüllung der trüher SI SALNSCIHEI prophetischen Ver-
heißung selbst vebracht un: persönlıch Oftfentlich verkündet hat, allen predıgen
als dıe Quelle jeglicher Heilswahrheit un: Sıttenlehre un: iıhnen yöttlıche Gaben
miıtzuteıllen. Das 1St treu ausgeführt worden, un AWar sowohl durch dıe Apostel, dıe
durch mundlıche Predigt, durch Beispiel un Eıinrichtungen weıtergaben, W as S1e AUS
Christı Mund, 11 Umgang mi1t ıhm un: durch se1ne Werke empfangen der Was S1Ee

der Eingebung des Heılıgen eıistes velernt hatten, als auch durch jene Apostel
un apostolischen Manner, dıe der Inspiration des yleichen Heılıgen eıistes
dıe Botschaftt VOo He:ıl nıederschrieben. Damıt das Evangeliıum 1N der Kirche für
IMMEeT uUNVeErschYt UN lebendig bewahrt werde, haben die Abpostel Bischöfe als iıhre
Nachfolger zurückgelassen UN. iıhnen ır eıgeNeES Lehramt überliefert“ vgl Irenaus
VOo  b Lyon: Adu Haer. 111[

Ergänzend zıtlere ıch 1er och einen Passus ALLS 10, den ıch ın me1iınem
Beıtrag außer cht velassen habe

Die Aufgabe aber, das veschriebene der überlieferte Wort (sottes verbindlıiıch
erklären, 1St. L1U. dem lebendigen Lehramt der Kırche aNvVeErtraut, dessen Vollmacht
11 Namen Jesu Christı ausgeuübt wırd Das Lehramt 1St. nıcht ber dem Wort („ottes,
sondern dıent ıhm, indem nıchts lehrt, als W ads überlietert ISt, weıl CN das Wort (‚ottes
AUS yöttliıchem Aulftrag un: mi1t dem Beistand des Heılıgen eistes voll Ehrturcht
hört, heılıg bewahrt un: Lreu auslegt un: we1] alles, W d CN als VOo  H ott veoffenbart

ylauben vorlegt, AUS diesem einen Schatz des Glaubens schöpft."“
DIiese Aussagen finden 1mM „Dekret über die Hırtenaufgabe der Bischöte ın
der Kırche“ ine welıltere Bestätigung. Die „Bischöfe sind VOo Heıliıgen (jelst

16 Ebd 75 [ Hervorhebung V mır|
17 [ Hervorhebung V mır|
13 Ebd ]Ö [ Hervorhebung V mır|
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der göttlichen und katholischen Wahrheit zu verehren. Die Gläubigen aber müssen 
mit einem im Namen Christi vorgetragenen Spruch ihres Bischofs in Glaubens- und 
Sittensachen übereinkommen und ihm mit religiös begründetem Gehorsam anhan-
gen. Dieser religiöse Gehorsam des Willens und Verstandes ist in besonderer Weise 
dem authentischen Lehramt des Bischofs von Rom, auch wenn er nicht kraft höchster 
Lehrautorität spricht, zu leisten.16 

An diese Ausführungen schließen sich in LG 25 die lehrrechtlichen 
Bestimmungen über das unfehlbare Lehren an, das einzig und allein unter 
bestimmten Bedingungen dem mit dem Papst geeinten Bischofskollegium 
oder exklusiv dem Papst allein (ex-cathedra-Definition) zugesprochen wird. 
Diese Bestimmungen sind auch in den aktuell verpflichtenden Codex Iuris 
Canonici übernommen worden und müssen – was aus logischen Gründen 
zwingend ist – als rechtliche Bedingungen unfehlbaren Lehrens ihrerseits 
den Anspruch auf Unfehlbarkeit für sich erheben. 

Sind diese Ausführungen schon hinreichend luzide, so mag als Ergänzung 
der siebte Abschnitt der Offenbarungskonstitution weitere Klarheit über 
den Begriff kirchlichen Lehrens bringen. Wir lesen dort: 

Was Gott zum Heil aller Völker geoffenbart hatte, das sollte – so hat er in Güte 
verfügt – für alle Zeiten unversehrt erhalten bleiben und allen Geschlechtern weiter-
gegeben werden. Darum hat Christus der Herr, in dem die ganze Offenbarung des 
höchsten Gottes sich vollendet (vgl. 2 Kor 1,20; 3,16–4,6), den Aposteln geboten, 
das Evangelium, das er als die Erfüllung der früher ergangenen prophetischen Ver-
heißung selbst gebracht und persönlich öffentlich verkündet hat, allen zu predigen 
als die Quelle jeglicher Heilswahrheit und Sittenlehre und ihnen so göttliche Gaben 
mitzuteilen. Das ist treu ausgeführt worden, und zwar sowohl durch die Apostel, die 
durch mündliche Predigt, durch Beispiel und Einrichtungen weitergaben, was sie aus 
Christi Mund, im Umgang mit ihm und durch seine Werke empfangen oder was sie 
unter der Eingebung des Heiligen Geistes gelernt hatten, als auch durch jene Apostel 
und apostolischen Männer, die unter der Inspiration des gleichen Heiligen Geistes 
die Botschaft vom Heil niederschrieben. Damit das Evangelium in der Kirche für 
immer unversehrt und lebendig bewahrt werde, haben die Apostel Bischöfe als ihre 
Nachfolger zurückgelassen und ihnen „ihr eigenes Lehramt überliefert“ (vgl. Irenäus 
von Lyon: Adv.  Haer. III 3,1).17 

Ergänzend zitiere ich hier noch einen Passus aus DV 10, den ich in meinem 
Beitrag außer Acht gelassen habe: 

Die Aufgabe aber, das geschriebene oder überlieferte Wort Gottes verbindlich zu 
erklären, ist nur dem lebendigen Lehramt der Kirche anvertraut, dessen Vollmacht 
im Namen Jesu Christi ausgeübt wird. Das Lehramt ist nicht über dem Wort Gottes, 
sondern dient ihm, indem es nichts lehrt, als was überliefert ist, weil es das Wort Gottes 
aus göttlichem Auftrag und mit dem Beistand des Heiligen Geistes voll Ehrfurcht 
hört, heilig bewahrt und treu auslegt und weil es alles, was es als von Gott geoffenbart 
zu glauben vorlegt, aus diesem einen Schatz des Glaubens schöpft.18 

Diese Aussagen finden im „Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischöfe in 
der Kirche“ eine weitere Bestätigung. Die „Bischöfe sind vom Heiligen Geist 

16 Ebd. 25 [Hervorhebung von mir].
17 DV 7 [Hervorhebung von mir].
18 Ebd. 10 [Hervorhebung von mir].
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eingesetzt un treten die Stelle der Apostel als Hırten der Seelen19y
he1ift dort. Und welılter:

(eme1ınsam mi1t dem Papst un se1ner Äutorität siınd S1e vesandt, das Werk
Christi, des ewıgen Hırten, durch alle Zeiten tortzusetzen. C’hristus hat namlıich den
Aposteln UN ıhren Nachfolgern den Auftrag UN die Vollmacht gegeben, alle Völker

lehren, die Menschen 1N der Wahrheit heilıgen und SIC zweiden. Daher sınd
dıe Bischöte durch den Heıilıgen Geilst, der iıhnen mitgeteılt worden ISt, zahre und
authentische Lehrer des Glaubens, Priester un: Hırten veworden.““

Es Wr notwendig, das letzte Konzıil austührlich zıtıeren, we1ıl
tür die weıltere Auseinandersetzung mıt Seewalds Krıiıtik wiıchtig 1St, den
Begriff des kırchlichen Lehramts, w1e€e dem offiziellen Selbstverständnıis
der Kırche entspricht, sachgerecht bestimmen. Aus den zıtierten ext-

veht 1U aber klar hervor, dass 1Ur die Bischöfe 1n Einheıt mIıt dem
apst und nıemals ohne oder ar ihn) die Aauthentischen Lehrer des
Glaubens sind, die z der Auytorıtäat Christz die Wahrheit des Evangeliums
verbindlich, Umständen 0S unfehlbar, bezeugen vermogen. Diese
lehrrechtliche Satzung wırd den zitierten Stellen 1mM UÜbrigen ausdrück-
ıch auf den Wıllen Gottes, die Offenbarung Chrıstı un die Inspiration
des Heıilıgen (zelistes zurückgeführt un: damıt mıt einem revelatorıschen
Anspruch ausgeStattel, der orößer nıcht vedacht werden annn Mır 1ST völlıg
unerfindlıch, w1e€e eewald meılne Feststellung, dass dem kırchlichen lau-
ben zufolge „Chrıistus die gELFEUC Weıtergabe un! verbindliche Auslegung
des depositum fıder alleın den Aposteln un ıhren Nachfolgern anveriraut

hat“, „1N dieser Pauschalıität sachlich talsch“?! CMNNEN un den eENANNTEN
Konzilsstellen die Beweıskratt absprechen annn

IDIE Weıitergabe des Evangelıums 1ST nach Lehre der Kırche Aufgabe aller
Getauftten. In diesem, aber auch LLUT iın diesem Sinn 1St eewald zuzustimmen,
WEl teststellt: „Alle Getautten haben Anteıl AÜNÜ. bropheticum,
dem Lehramt Christi.“? Wıe aber der Glaube iınhaltlıch niher bestimmt
1St, den alle Getautten verkündigen eruten sind, dies verbindlich,
Umständen Ö unfehlbar, testzustellen obliegt ach kırchlichem Lehr-
recht einZ1g und alleın dem Kollegi1um der Bischöfe ın Einheit mıiıt dem
Bischof VOo Rom

Wenn eewald 1mM vorliegenden Zusammenhang aut verwelst un
diesen Passus der Kırchenkonstitution die 1er ALLS derselben Kons-
t1tution zıitlerten Stellen un: deren VO MI1ır vorgetiragene Interpretation

19

A0} Ebd [ Hervorhebung V mır|
Unter erwels auf 7 Sal auch dıe Glaubenskongregation: „Quod acl quaestiones Aiide1

vel dıscıplinae moralıs SPECTAL, LAaNLUM !] Summum Pontihcem el Collegiıum Ep1scopo-
EL ın cammUNLONE CL 1DSO cammoOorantıum auctorıitate docendı1ı iidelesque oblıgandı pol-
lere'  ‚CC (Congregatio pro [octrindad Fidei, Naota doetrinalıs profession1s Aiide1l tormulam
enucleans 129 Junı Nr. 4, In: AASN U() 11998 | 544—551, 1er 545)

DF Seewald, Krıtıik, 4A
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eingesetzt und treten an die Stelle der Apostel als Hirten der Seelen“19, so 
heißt es dort. Und weiter: 

Gemeinsam mit dem Papst und unter seiner Autorität sind sie gesandt, das Werk 
Christi, des ewigen Hirten, durch alle Zeiten fortzusetzen. Christus hat nämlich den 
Aposteln und ihren Nachfolgern den Auftrag und die Vollmacht gegeben, alle Völker 
zu lehren, die Menschen in der Wahrheit zu heiligen und sie zu weiden. Daher sind 
die Bischöfe durch den Heiligen Geist, der ihnen mitgeteilt worden ist, wahre und 
authentische Lehrer des Glaubens, Priester und Hirten geworden.20 

Es war notwendig, das letzte Konzil so ausführlich zu zitieren, weil es 
für die weitere Auseinandersetzung mit Seewalds Kritik wichtig ist, den 
Begriff des kirchlichen Lehramts, wie er dem offiziellen Selbstverständnis 
der Kirche entspricht, sachgerecht zu bestimmen. Aus den zitierten Text-
passagen geht nun aber klar hervor, dass nur die Bischöfe in Einheit mit dem 
Papst (und niemals ohne oder gar gegen ihn) die authentischen Lehrer des 
Glaubens sind, die in der Autorität Christi die Wahrheit des Evangeliums 
verbindlich, unter Umständen sogar unfehlbar, zu bezeugen vermögen. Diese 
lehrrechtliche Satzung wird an den zitierten Stellen im Übrigen ausdrück-
lich auf den Willen Gottes, die Offenbarung Christi und die Inspiration 
des Heiligen Geistes zurückgeführt und damit mit einem revelatorischen 
Anspruch ausgestattet, der größer nicht gedacht werden kann. Mir ist völlig 
unerfindlich, wie Seewald meine Feststellung, dass dem kirchlichen Glau-
ben zufolge „Christus die getreue Weitergabe und verbindliche Auslegung 
des depositum fidei allein den Aposteln und ihren Nachfolgern anvertraut 
hat“, „in dieser Pauschalität sachlich falsch“21 nennen und den genannten 
Konzilsstellen die Beweiskraft absprechen kann. 

2. Die Weitergabe des Evangeliums ist nach Lehre der Kirche Aufgabe aller 
Getauften. In diesem, aber auch nur in diesem Sinn ist Seewald zuzustimmen, 
wenn er feststellt: „Alle Getauften haben Anteil am munus propheticum, 
dem Lehramt Christi.“22 Wie aber der Glaube inhaltlich näher bestimmt 
ist, den alle Getauften zu verkündigen berufen sind, dies verbindlich, unter 
Umständen sogar unfehlbar, festzustellen obliegt nach kirchlichem Lehr-
recht einzig und allein dem Kollegium der Bischöfe in Einheit mit dem 
Bischof von Rom. 

Wenn Seewald im vorliegenden Zusammenhang auf LG 12 verweist und 
diesen Passus der Kirchenkonstitution gegen die hier aus derselben Kons-
titution zitierten Stellen und deren von mir vorgetragene Interpretation 

19 CD 2.
20 Ebd. [Hervorhebung von mir].
21 Unter Verweis auf LG 25 sagt auch die Glaubenskongregation: „Quod ad quaestiones fidei 

vel disciplinae moralis spectat, patet tantum [!] Summum Pontificem et Collegium Episcopo-
rum in communione cum ipso commorantium auctoritate docendi fidelesque obligandi pol-
lere“ (Congregatio pro Doctrina Fidei, Nota doctrinalis professionis fidei formulam extremam 
enucleans [29. Juni 1998] Nr. 4, in: AAS 90 [1998] 544–551, hier 545).

22 Seewald, Kritik, 84.
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ausspielt („Stattdessen lehrt die Kırchenkonstitution e C255 annn dies
unmöglıch überzeugen spricht zunächst VOo AÜNY propheticum
aller Gläubigen welches diese der Weıtergabe des Zeugnisses Christiı
35  OT allem durch C111 Leben Glauben un! Liebe der Darbringung des
Lobopfers (Jott als Frucht der Lıppen die SC1NEGINN Namen bekennen (vgl
ebr 13 15) , ausüuben Daran schliefßßen die tolgenden Siatze die eewald

SC1L1HEGT Replik wörtlich zıitiert

Di1e Gesamtheit der Gläubigen, welche dıe Salbung VOo  H dem Heılıgen haben (vgl 1 Joh
2’727)3 kann ı Glauben nıcht ı Und diese iıhre besondere Eıgenschaft LUL SIC
durch den übernatürlichen Glaubenssinn des SaNZCH Volkes ann kund, WCI1I1 SIC „Vv OTL
den Bischöten bıs den etzten yläubigen Laien“ (Augustinus: De Praed. Sanct. 14 ‚27)
ihre allgemeine Übereinstimmung Sachen des Glaubens un: der Sitten iußert A0

Daraus tolgert eewald „Der Gesamtheıt der Gläubigen kommt JeNC inde-
fectibilitas die die Grundlage der Leıtung des heiliıgen Lehramtes
der Kırche anveritirauten ınfallıbiulıtas L1ST L Mıt der zıitierten Wendung „un
der Leıtung des heiliıgen Lehramtes ezug aut den unmıttelbar
tolgenden Satz der lautet

Durch I1 Glaubenssinn namlıch der VOo' (Jeist der Wahrheit veweckt un: yenährt
wırd halt das Gottesvolk der Leitung des heilıgen Lehramtes dessen LYreMer

Gefolgschaft C nıcht mehr das WOort VO! Menschen sondern wirklıch das WOort
(sottes empfängt (vgl Thess 13), den eınmal den Heılıgen übergebenen G lauben
(vgl Jud unverlıerbar test DF

Hätte eewald diesen Satz ZU (jinze ZiTiert WT edermann deutlich
veworden dass das „heilige Lehramt auch dieser Stelle als letztver-
bındlıche VOo munus propheticum aller Getautten qualitatıv verschiedene
Bezeugungsinstanz des Glaubens vesehen wırd Einklang m1T allen
anderen Konzilsaussagen die ıch 1er zıitiert habe

Dabei geht un 1119 TLILE nıcht darum die rage diskutieren b
un: vegebenentfalls WI1C der sıch diesen Aussagen unmıssverständlıich
aussprechende Wahrheitsanspruch des kırchlichen Magısteriums heute
überzeugend begründet werden annn Es veht und S1115 T11IE 1LLUL darum
testzustellen WIC sıch die theologische Selbstpositionierung des Lehramts
darstellt damıt hinreichend deutlich wırd dass die systematısche Kernthese

A

34
Ebd [ Hervorhebung V mır|

12 vel auch eb. ]Ö 351 ]Ö
29 12

Seewald Kriıtik 4A
DF 172 [ Hervorhebung V mMI1r|
A Veol DILEeY, Das Verhältnıis zwıschen dem kırchlichen Lehramt und den Theologen

kanonistischer Perspektive, Ahlers/B Laukemper Isermann (Hoy }, Kırchenrecht aktu-
el Anfragen V heute C111C Diszıplın V „gestern” Essen 3004 44 1er 9{ Bein-
PYE Der G laubenssinn der Gläubigen Theologıe und Dogmengeschichte Kın UÜberblick

Wiederkehr (Hy }, Der CGlaubenssinn des CGottesvolkes Konkurrent der Partner des
Lehramts? Freiburg Br u a.| 1994 66 ] 351 1er 101 104 Ohly, Sensus Aiide1 Aidelimm
Zur Einordnung des C laubenssinnes aller Gläubigen dıe C ommunı10 Struktur der Kırche

veschichtlichen Spiegel dogmatısch kanonistischer Erkenntnisse un: der Aussagen des
11 Vatıcanum N{ Ottılıen 7000

278

Christoph Bruns

228

ausspielt („Stattdessen lehrt die Kirchenkonstitution […]“23), so kann dies 
unmöglich überzeugen. LG 12 spricht zunächst vom munus propheticum 
aller Gläubigen, welches diese in der Weitergabe des Zeugnisses Christi 
„vor allem durch ein Leben in Glauben und Liebe, in der Darbringung des 
Lobopfers an Gott als Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen (vgl. 
Hebr 13,15)“24, ausüben. Daran schließen die folgenden Sätze an, die Seewald 
in seiner Replik wörtlich zitiert: 

Die Gesamtheit der Gläubigen, welche die Salbung von dem Heiligen haben (vgl. 1 Joh 
2,20.27), kann im Glauben nicht irren. Und diese ihre besondere Eigenschaft tut sie 
durch den übernatürlichen Glaubenssinn des ganzen Volkes dann kund, wenn sie „von 
den Bischöfen bis zu den letzten gläubigen Laien“ (Augustinus: De Praed.  Sanct. 14,27) 
ihre allgemeine Übereinstimmung in Sachen des Glaubens und der Sitten äußert.25 

Daraus folgert Seewald: „Der Gesamtheit der Gläubigen kommt jene inde-
fectibilitas zu, die die Grundlage der ‚unter Leitung des heiligen Lehramtes‘ 
der Kirche anvertrauten infallibilitas ist.“26 Mit der zitierten Wendung „unter 
der Leitung des heiligen Lehramtes“ nimmt er Bezug auf den unmittelbar 
folgenden Satz in LG 12, der lautet: 

Durch jenen Glaubenssinn nämlich, der vom Geist der Wahrheit geweckt und genährt 
wird, hält das Gottesvolk unter der Leitung des heiligen Lehramtes, in dessen treuer 
Gefolgschaft es nicht mehr das Wort von Menschen, sondern wirklich das Wort 
Gottes empfängt (vgl. 1 Thess 2,13), den einmal den Heiligen übergebenen Glauben 
(vgl. Jud 3) unverlierbar fest.27 

Hätte Seewald diesen Satz zur Gänze zitiert, wäre jedermann deutlich 
geworden, dass das „heilige Lehramt“ auch an dieser Stelle als letztver-
bindliche, vom munus propheticum aller Getauften qualitativ verschiedene 
Bezeugungsinstanz des Glaubens gesehen wird – im Einklang mit allen 
anderen Konzilsaussagen, die ich hier zitiert habe.28 

Dabei geht und ging es mir nicht darum, die Frage zu diskutieren, ob 
und gegebenenfalls wie der sich in diesen Aussagen unmissverständlich 
aussprechende Wahrheitsanspruch des kirchlichen Magisteriums heute 
überzeugend begründet werden kann. Es geht und ging mir nur darum 
festzustellen, wie sich die theologische Selbstpositionierung des Lehramts 
darstellt, damit hinreichend deutlich wird, dass die systematische Kernthese 

23 Ebd. [Hervorhebung von mir].
24 LG 12; vgl. auch ebd. 10, 31; AA 10.
25 LG 12.
26 Seewald, Kritik, 84.
27 LG 12 [Hervorhebung von mir].
28 Vgl. G.  Bier, Das Verhältnis zwischen dem kirchlichen Lehramt und den Theologen in 

kanonistischer Perspektive, in: R. Ahlers/B. Laukemper-Isermann (Hgg.), Kirchenrecht aktu-
ell. Anfragen von heute an eine Disziplin von „gestern“, Essen 2004, 1–44, hier 9 f.; W. Bein-
ert, Der Glaubenssinn der Gläubigen in Theologie- und Dogmengeschichte. Ein Überblick, 
in: D. Wiederkehr (Hg.), Der Glaubenssinn des Gottesvolkes. Konkurrent oder Partner des 
Lehramts?, Freiburg i. Br. [u. a.] 1994, 66–131, hier 101–104; Ch. Ohly, Sensus fidei fidelium. 
Zur Einordnung des Glaubenssinnes aller Gläubigen in die Communio-Struktur der Kirche 
im geschichtlichen Spiegel dogmatisch-kanonistischer Erkenntnisse und der Aussagen des 
II. Vaticanum, St. Ottilien 2000.
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VOo Seewalds Buch als dogmatisches Wunschdenken betrachten 1St, das
vielleicht sympathisch cseın INas, aber dem dogmengeschichtlichen Befund
nıcht standzuhalten VELINAS-

Wenn eewald 1mM nächsten Schritt teststellt, die Theologıe Ainde „ihren
Gegenstand 1n der Otffenbarung, w1e€e S1€e ın Schrift un TIradıtion bezeugt
wırd“??, steht diese Aussage tür sıch TLLILL mAaNZ un: ar 1mM Fın-
klang mıt dem Verständnıis der kırchlichen Lehrautorität, W1€e u15 ın den
Texten des /weılıten Vatiıkanums begegnet. Dasselbe oilt tür die Feststellung,
dass die „Theologıe als kırchlich gvebundene Wissenschatt nıcht HUT 1ne
lehramtlıche Entscheidungen apologetisch kommentierende <cC30  Diszıplin ISt
ber W 4S tolgt ALULLS alledem?

(Sew1ss oll die Theologıe 1mM Verständnıs der S1€e normıerenden Kırche
mehr als blofße Apologıe des kırchlichen Lehramts se1n. ber 1mM Blick aut
dessen untfehlbare Entscheidungen 1MmM Primär- un Sekundärbereich des
Dogmas” hat S1e ZEWI1SS doch ımmer Aauch ine apologetische Funktion.
Wo ıhr den Sinngehalt eines Dogmas 1MmM eigentlichen Sınn tun

1St, hat S1€e ach den Vorgaben der Kırche über die Berutung des Theologen
diesen Sinngehalt WTr LEeCU agg1ornamento! ALULLS dem (3anzen des
Glaubens heraus interpretieren un! ex1istenziell erschliefßen, dabei
zugleich ımmer aber Aauch verteidigen.“ In diesem Punkt untersche1-

U Seewald, Krıtıik, 4A
30 Ebd [ Hervorhebung V mır|

Zur Dıitfterenzierung zwıschen dem SOPENANNLEN „Primärbereich“ des Dogmas, der alles
umfasst, Wa dıe Kırche als V (zOtt veoftenbart yzlauben vorlegt „ca oamn1a ULUaAC ın verbo
De1l SCrIpto vel tradıto contiınentur el aAb Eccles1a S1Ve sollemn1ı 1iudıcı0 S1Ve ordınarıo el unıversalı
Magıster10 LAMqUAM divinıtus revelata credenda proponuntur” ), un dem „Sekundärbereıich“
des Dogmas, ın dem dıe Wahrheılten angesiedelt sınd, dıe mıIı1ıt der yöttlichen Oftenbarung NOL-

wendig verbunden sınd, und dem alles vehört, Wa V der Kırche bezüglıch der C3laubens-
und Sıttenlehre endgültıg vorgelegt wırd („omn1a el sıngula UUaAC Circa doctriınam de fide vel
morıbus aAb eadem SC Ecclesıia] definıtive proponuntur” ), vel Congregatio Dro [Ioctrinad Fidei,
Professio Aiide1 el 1US iıurandum Aideliıtatıs ın suscıpıenda officı0 nomıne Eccles1ia2e exercendo
(9. Januar 1n AASN K 1 104—-106, 1er 105 Vel auch /ohannes Payul[ Lıtterae —
olıcae MOLULU Droprio datae 9r tuendam fidem (18 Maı iIn: AASN ( 45/—_4561 Die
Glaubenskongregation hat miıt „Billiıgung des Heılıgen Vaters“” eıne „autorisierte Hıltestellung
ZU. Verstehen der Texte“ (so /. Katzınger, Stellungnahme, 1n StzZ ] 24 11999 169—17/1, 1er 171)
vorgelegt und darın präzise erklärt: Di1e dem „Primärbereich“ zugehörıigen Wahrheılten velten
als 1m eigentlichen Sınn V (zOtt veoftenbart („tamquam diyvyıinıtus el rıte revelatae“), ass
S1E V allen Gläubigen mıIı1ıt theologalem CGlauben ANLSCHOTILLI werden mussen „eX oamnıbus
Aiidelıbus Aiide1l theologalıs exigunt”). Dagegen sınd dıe Wahrheılten des „Sekundärbe-
reichs“ WarLl nıcht 1m eigentlichen Sınn veoftenbart („tamquam rıte revelatae 11 SINt Droposı-
tae }, ohl aber ALLS hıstorıschen der logıschen CGründen unbedingt notwendig ZU. Bewahrung
des Glaubensguts („ad depositum Aiide1 Aiidelıter custodiendum el exponendum necessarl1as” ).
Jeder Gläubige musse iıhnen fest und endgültıg zustiımmen („fiırmiıter el definıtive assentir1” ).
Sowaohl dıe V (ordentliıchen der aufßserordentlıchen) Lehramt als veoffenbart ylauben
vorgelegten Wahrheılten ALS dem „Primärbereich“ als auch dıe V ıhm endgültıg vorgelegten
Wahrheılten ALS dem „Sekundärbereıich“ selen als unfehlbar MN unabänderlich betrachten,

ass velte „indolem ASSeNsS1ONI1S CI DA ULFaquU«€ PraeceDpka eodem maoda CSSC plenam el Irre-
vocabılem“ (Congregatio pro [octrindad Fidei, Naota doetrinalıs 129 Junı Nr. 5—8, 546

3° Vel Congregatio Dro [Ioctrinad Fidei, Instructio „Donum verıtatıs“ de eccles1ıalı theologı
vocatione, ın AASN S —_1 bes. —1 azuı DIer, Verhältnis, bes. 15—572
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von Seewalds Buch als dogmatisches Wunschdenken zu betrachten ist, das 
vielleicht sympathisch sein mag, aber dem dogmengeschichtlichen Befund 
nicht standzuhalten vermag.

3. Wenn Seewald im nächsten Schritt feststellt, die Theologie finde „ihren 
Gegenstand in der Offenbarung, wie sie in Schrift und Tradition bezeugt 
wird“29, so steht diese Aussage für sich genommen ganz und gar im Ein-
klang mit dem Verständnis der kirchlichen Lehrautorität, wie es uns in den 
Texten des Zweiten Vatikanums begegnet. Dasselbe gilt für die Feststellung, 
dass die „Theologie als kirchlich gebundene Wissenschaft […] nicht nur eine 
lehramtliche Entscheidungen apologetisch kommentierende Disziplin“30 ist. 
Aber was folgt aus alledem? 

Gewiss soll die Theologie im Verständnis der sie normierenden Kirche 
mehr als bloße Apologie des kirchlichen Lehramts sein. Aber im Blick auf 
dessen unfehlbare Entscheidungen im Primär- und Sekundärbereich des 
Dogmas31 hat sie gewiss doch immer auch eine apologetische Funktion. 
Wo es ihr um den Sinngehalt eines Dogmas im eigentlichen Sinn zu tun 
ist, hat sie nach den Vorgaben der Kirche über die Berufung des Theologen 
diesen Sinngehalt zwar stets neu – aggiornamento! – aus dem Ganzen des 
Glaubens heraus zu interpretieren und existenziell zu erschließen, dabei 
zugleich immer aber auch zu verteidigen.32 In diesem Punkt unterschei-

29 Seewald, Kritik, 84.
30 Ebd. [Hervorhebung von mir].
31 Zur Differenzierung zwischen dem sogenannten „Primärbereich“ des Dogmas, der alles 

umfasst, was die Kirche als von Gott geoffenbart zu glauben vorlegt („ea omnia quae in verbo 
Dei scripto vel tradito continentur et ab Ecclesia sive sollemni iudicio sive ordinario et universali 
Magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur“), und dem „Sekundärbereich“ 
des Dogmas, in dem die Wahrheiten angesiedelt sind, die mit der göttlichen Offenbarung not-
wendig verbunden sind, und zu dem alles gehört, was von der Kirche bezüglich der Glaubens- 
und Sittenlehre endgültig vorgelegt wird („omnia et singula quae circa doctrinam de fide vel 
moribus ab eadem [sc. Ecclesia] definitive proponuntur“), vgl. Congregatio pro Doctrina Fidei, 
Professio fidei et ius iurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo 
(9. Januar 1989), in: AAS 81 (1989) 104–106, hier 105. Vgl. auch Johannes Paul II., Litterae apost-
olicae motu proprio datae „Ad tuendam fidem” (18. Mai 1998), in: AAS 90 (1998) 457–461. – Die 
Glaubenskongregation hat mit „Billigung des Heiligen Vaters“ eine „autorisierte Hilfestellung 
zum Verstehen der Texte“ (so J. Ratzinger, Stellungnahme, in: StZ 124 [1999] 169–171, hier 171) 
vorgelegt und darin präzise erklärt: Die dem „Primärbereich“ zugehörigen Wahrheiten gelten 
als im eigentlichen Sinn von Gott geoffenbart („tamquam divinitus et rite revelatae“), so dass 
sie von allen Gläubigen mit theologalem Glauben angenommen werden müssen („ex omnibus 
fidelibus assensum fidei theologalis exigunt“). Dagegen sind die Wahrheiten des „Sekundärbe-
reichs“ zwar nicht im eigentlichen Sinn geoffenbart („tamquam rite revelatae non sint proposi-
tae“), wohl aber aus historischen oder logischen Gründen unbedingt notwendig zur Bewahrung 
des Glaubensguts („ad depositum fidei fideliter custodiendum et exponendum necessarias“). 
Jeder Gläubige müsse ihnen fest und endgültig zustimmen („firmiter et definitive assentiri“). 
Sowohl die vom (ordentlichen oder außerordentlichen) Lehramt als geoffenbart zu glauben 
vorgelegten Wahrheiten aus dem „Primärbereich“ als auch die von ihm endgültig vorgelegten 
Wahrheiten aus dem „Sekundärbereich“ seien als unfehlbar und unabänderlich zu betrachten, 
so dass gelte: „indolem assensionis erga utraque praecepta eodem modo esse plenam et irre-
vocabilem“ (Congregatio pro Doctrina Fidei, Nota doctrinalis [29. Juni 1998] Nr. 5–8, 546 f.).

32 Vgl. Congregatio pro Doctrina Fidei, Instructio „Donum veritatis“ de ecclesiali theologi 
vocatione, in: AAS 82 (1990) 1550–1570, bes. 1552–1569; dazu Bier, Verhältnis, bes. 15–32.
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det sıch die theologische Arbeıt 1mM Sınne der Kırche tundamental VOo der
Arbeıt des Jurısten, der S1€e ZEW1SSE Ahnlichkeiten autwelst: Wıe
der Jurıst nıcht celbst die (jesetze macht, sondern diese sıch VOo (jesetz-
veber vorgeben lässt, lıegt der Arbeıt des Theologen die VOo Lehramt
verantwortieie Glaubenslehre zugrunde. Im Unterschied ZU Jurısten aber,
der alle (jesetze ach Herzenslust ın rage stellen kann, weıl S1€ sıch eın
menschlicher Setzung verdanken, 111US5 der sıch als kırchlicher Wiıssen-
schaftler verstehende Theologe die Verbindlichkeit des Sıinngehalts eines
Dogmas anerkennen. Diese Forderung ergıbt sıch jedentalls lange mıt
zwıngender Notwendigkeıt, W1€e Theologıie aut dem Fundament des katho-
ıschen Offenbarungsverständn1isses betrieben werden soll, der Glaube also
aut der verbindlichen Auslegung der ın Chrıistus CrSANSCHEHIN Offenbarung
durch das Lehramt des Papstes un der Bischöfe beruht.

Deshalb o1bt eewald das katholische Offenbarungskonzept unzutrettend
wıeder, WEl Sagı

Di1ie Offenbarung als Gegenstand der Theologie 1ST celbstverständlich eıne 11 der
Gemeinschaftt der Kırche bereıts interpretierte un dort tortwährend interpretie-
rende Größe, weshalb eın Offenbarungsbegriff, der völlıg der Kırche vorbeiginge,
nicht sinnvOll ersche1int.“

Mıt dieser Aussage tragt namlıch dem unautflöslichen Zusammenhang
nıcht ausreichend Rechnung, ın dem der Otffenbarungsbegriff ach katho-
ıscher Glaubenshermeneutik mıt dem Begriff des kırchlichen Lehramts
ınnerlich verbunden 1St

An dieser Stelle 1St auch der Urt, einmal ausdrücklich daraut hinzuwel-
SCI1, dass das „Bıld VOo Theologıe un: Glaube“, dem eewald sıch „nıcht
anschlieften c  kann nıcht VOo M1r „entworten“ 1St, W1€e tormuliert,*“ SO[M1-

dern das Ergebnis me1ner Interpretation der lehramtlıchen Texte darstellt.
Und bıs aut welteres bın ıch eben der Überzeugung, dass me1lne Deutung
sachgerechter 1St als diejenige, die celbst der systematıschen Kernthese
se1nes Buches zugrunde legt.

Wenn eewald tordert, dass die Theologıe vegenüber dem kırchlichen
Lehramt „be1 aller Affırmation des Kırchlichen auch krıitisch Seıin  35
mMUSSEe, 1St dagegen überhaupt nıchts einzuwenden. Mır liegt völlıg
fern, krıtisches Denken ın der Theologie ın iırgendeiner AÄArt und We1ise

dıiskreditieren. Nur bın ıch zugleich der Auffassung, dass Theologin-
C  - un Theologen ımmer dann, WEl S1€e den Sınngehalt einer ach den
Normen des kanonıschen Rechts untehlbaren Lehre ALULLS welchen Gründen
auch ımmer tür nıcht mehr) annehmbar halten, dies offen aussprechen un
keiıne Haarspaltereien betreiben sollten, gELIFEU dem Motto „Dıie Logik des
Lehramts 1ST festgezurrt, biıetet aber dem, der ıhre Fınessen kennt, durchaus

37 Seewald, Krıtık, 4A [ Hervorhebung V mır|
14 Ebd X35
145 Ebd 4A
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det sich die theologische Arbeit im Sinne der Kirche fundamental von der 
Arbeit des Juristen, zu der sie sonst gewisse Ähnlichkeiten aufweist: Wie 
der Jurist nicht selbst die Gesetze macht, sondern diese sich vom Gesetz-
geber vorgeben lässt, so liegt der Arbeit des Theologen die vom Lehramt 
verantwortete Glaubenslehre zugrunde. Im Unterschied zum Juristen aber, 
der alle Gesetze nach Herzenslust in Frage stellen kann, weil sie sich rein 
menschlicher Setzung verdanken, muss der sich als kirchlicher Wissen-
schaftler verstehende Theologe die Verbindlichkeit des Sinngehalts eines 
Dogmas anerkennen. Diese Forderung ergibt sich jedenfalls so lange mit 
zwingender Notwendigkeit, wie Theologie auf dem Fundament des katho-
lischen Offenbarungsverständnisses betrieben werden soll, der Glaube also 
auf der verbindlichen Auslegung der in Christus ergangenen Offenbarung 
durch das Lehramt des Papstes und der Bischöfe beruht. 

Deshalb gibt Seewald das katholische Offenbarungskonzept unzutreffend 
wieder, wenn er sagt: 

Die Offenbarung als Gegenstand der Theologie ist selbstverständlich eine in der 
Gemeinschaft der Kirche bereits interpretierte und dort fortwährend zu interpretie-
rende Größe, weshalb ein Offenbarungsbegriff, der völlig an der Kirche vorbeiginge, 
nicht sinnvoll erscheint.33 

Mit dieser Aussage trägt er nämlich dem unauflöslichen Zusammenhang 
nicht ausreichend Rechnung, in dem der Offenbarungsbegriff nach katho-
lischer Glaubenshermeneutik mit dem Begriff des kirchlichen Lehramts 
innerlich verbunden ist.

An dieser Stelle ist auch der Ort, einmal ausdrücklich darauf hinzuwei-
sen, dass das „Bild von Theologie und Glaube“, dem Seewald sich „nicht 
anschließen kann“, nicht von mir „entworfen“ ist, wie er formuliert,34 son-
dern das Ergebnis meiner Interpretation der lehramtlichen Texte darstellt. 
Und bis auf weiteres bin ich eben der Überzeugung, dass meine Deutung 
sachgerechter ist als diejenige, die er selbst der systematischen Kernthese 
seines Buches zugrunde legt.

4. Wenn Seewald fordert, dass die Theologie gegenüber dem kirchlichen 
Lehramt „bei aller Affirmation des Kirchlichen […] auch kritisch sein“35 
müsse, so ist dagegen überhaupt nichts einzuwenden. Mir liegt es völlig 
fern, kritisches Denken in der Theologie in irgendeiner Art und Weise 
zu diskreditieren. Nur bin ich zugleich der Auffassung, dass Theologin-
nen und Theologen immer dann, wenn sie den Sinngehalt einer nach den 
Normen des kanonischen Rechts unfehlbaren Lehre aus welchen Gründen 
auch immer für nicht (mehr) annehmbar halten, dies offen aussprechen und 
keine Haarspaltereien betreiben sollten, getreu dem Motto: „Die Logik des 
Lehramts ist festgezurrt, bietet aber dem, der ihre Finessen kennt, durchaus 

33 Seewald, Kritik, 84 [Hervorhebung von mir].
34 Ebd. 83.
35 Ebd. 84.
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Luftt, Entwicklung denken.“*® Mıt dieser Methode sind, W1€e Norbert
Lüdecke einmal tretfend emerkt hat, 1mM Sökumeniıischen Dialog mehrere
nıcht vedeckte Schecks ausgestellt worden.?” Stattdessen, Lüdecke, oll-
ten die Theologen daran arbeıten, „dıe Programmtehler finden un
eheben“*S Dies bedeutet 1mM Blick aut alle untehlbaren Lehren allerdings
nıchts wenıger, als die kırchliche Untehlbarkeitsdoktrin alsI ın rage

stellen, W1€e Hans Kung bekanntlıch wıederholt hat Darauft
habe ıch Ende me1lnes Beıtrags hingewilesen. uch 1er werde ıch och
einmal daraut zurückkommen.

Damlıut siınd WIr beli der entscheıidenden rage angelangt: Woher weıfß
der Theologe, welche kırchlichen Lehren unfehlbar, mıthın ırreversıbel
sind? Dass solche Lehren &1Dt, steht ach katholischer Dogmatık außer
7Zweıte1,39 L1UTL welche sınd, das eben 1St ın zew1ssem Umfang strıttig.
Ich habe ın me1ı1ner Krıitik Seewalds Buch darauf hingewlesen, dass diese
rage die Achillesferse des Retormdiskurses 1St un: dass jeder,
der Spielräume tür Reformen ın der Kırche auszuloten sucht, U diese
rage 1MmM Blick auf einzelne iınnerkırchliche Problemtelder (zum Beispiel
Frauenordination, Okumene, Fragen der Kırchenverfassung, Sexual- un
Ehemoral) prüfen musste. Das 1St ın Seewalds Buch nıcht gveschehen un
wırd VOo diesem auch ın se1ner Replık nıcht nachgeholt.

Stattdessen wıderspricht eewald meılner Feststellung, über den Verbind-
lıchkeitsgrad einer lehramtlichen Entscheidung könne „nach der Logik des
katholischen Offenbarungsverständnisses ohnehın L1LUL das Lehramt celbst
entscheiden, nıcht hingegen der akademıiısche Diskurs oder die ‚Vernunft des
Einzelnen  < 40 In dieser Aussage tormulijere ıch eın Sachurteil Voraus-
setzung „der Logık des katholischen Offenbarungsverständnisses“ Ich cehe

30 Seewald, ogma 1m Wandel. W 1e CGlaubenslehren sıch entwiıckeln, Freiburg Br. u A.|
018, 51

57 Vel Lüdecke, Dıie kırchenrechtliche Relevanz der „subsıstıt iın“-Formel. Fın ano-
nıstıscher Okumenebaustein, In Althaus Iu.A.] Hgg.), Kırchenrecht un Theologıe 1m
Leben der Kırche (FS Reinhardt), Essen 2007, 279—309, 1er 3071 Mıt Recht betont
Lüdecke: Di1e „kanonistische Sıcht“ ann „als hermeneutıischer Schlüssel ZU Verständnıiıs der
römısch-katholischen Kırche eıne wichtige Hılfte se1n. N1e ann katholischen Theologinnen
und Theologen helten, ın alle Fragen dıe aufgrund der ständısch-hıierarchischen Struktur
ıhrer Kırche notwendige yveltungstheoretische Dımensıion einzublenden“ (ebd 308) Vel den
entschıedenen Wıderspruch diese Poasıtion V Seewald, Reform, 57

2 Lüdecke, Relevanz, 3085
1G Nebenbe1 se1l angemerkt, ass Formulierungen w 1€ dıe tolgenden hıstorisch ırretührend

sınd „Das Lehramt hat dıe Anforderungen, dıe dıe Moderne ıhm stellt, aufgenommen, iındem
dıe Lehre der Kırche ın dıe oarm dogmatischer Lehre 71efen das he1f6t: S1E zunehmend

entscheidungstörmiıg und ımmer stärker autorıtätssanktionilert darzustellen versuchte“ See-
wald, Reform, 65); der „Eıne spezıfısch moderne orm der proposıtionalen Vereindeutigung
des Evangelıums stellt das ogma dar, beı dem dıe Kırche mıIı1ıt iıhrer Autorität dafür bürgen
versucht, ass der ın Aussageform als wahr ın Anspruch SETLOILLTLIENKE Ausdruck des Kvange-
lıums auch tatsächlich wahr ISt  C6 (ebd 129; vel eb 109, 1153, 123) Als selen dıe altkırchlichen
Dogmen nıcht ebenso autorıitatıve und definıtive Festschreibungen V einzelnen Aspekten
der Glaubenslehre durch das kırchliche Lehramt!

40} Vel Seewald, Krıitıik, 8 I; das /ıtat findet sıch beı DBYunNnS, Spielraum, /yg
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Luft, um Entwicklung zu denken.“36 Mit dieser Methode sind, wie Norbert 
Lüdecke einmal treffend bemerkt hat, im ökumenischen Dialog mehrere 
nicht gedeckte Schecks ausgestellt worden.37 Stattdessen, so Lüdecke, soll-
ten die Theologen daran arbeiten, „die Programmfehler zu finden und zu 
beheben“38. Dies bedeutet im Blick auf alle unfehlbaren Lehren allerdings 
nichts weniger, als die kirchliche Unfehlbarkeitsdoktrin als ganze in Frage 
zu stellen, wie Hans Küng es bekanntlich wiederholt getan hat. Darauf 
habe ich am Ende meines Beitrags hingewiesen. Auch hier werde ich noch 
einmal darauf zurückkommen. 

5. Damit sind wir bei der entscheidenden Frage angelangt: Woher weiß 
der Theologe, welche kirchlichen Lehren unfehlbar, mithin irreversibel 
sind? Dass es solche Lehren gibt, steht nach katholischer Dogmatik außer 
Zweifel,39 nur welche es sind, das eben ist – in gewissem Umfang – strittig. 
Ich habe in meiner Kritik an Seewalds Buch darauf hingewiesen, dass diese 
Frage die Achillesferse des gesamten Reformdiskurses ist und dass jeder, 
der Spielräume für Reformen in der Kirche auszuloten sucht, genau diese 
Frage im Blick auf einzelne innerkirchliche Problemfelder (zum Beispiel 
Frauenordination, Ökumene, Fragen der Kirchenverfassung, Sexual- und 
Ehemoral) prüfen müsste. Das ist in Seewalds Buch nicht geschehen und 
wird von diesem auch in seiner Replik nicht nachgeholt. 

Stattdessen widerspricht Seewald meiner Feststellung, über den Verbind-
lichkeitsgrad einer lehramtlichen Entscheidung könne „nach der Logik des 
katholischen Offenbarungsverständnisses ohnehin nur das Lehramt selbst 
entscheiden, nicht hingegen der akademische Diskurs oder die ‚Vernunft des 
Einzelnen‘“.40 In dieser Aussage formuliere ich ein Sachurteil unter Voraus-
setzung „der Logik des katholischen Offenbarungsverständnisses“. Ich sehe 

36 M.  Seewald, Dogma im Wandel. Wie Glaubenslehren sich entwickeln, Freiburg i. Br. [u. a.] 
2018, 51.

37 Vgl. N.  Lüdecke, Die kirchenrechtliche Relevanz der „subsistit in“-Formel. Ein kano-
nistischer Ökumenebaustein, in: R. Althaus [u. a.] (Hgg.), Kirchenrecht und Theologie im 
Leben der Kirche (FS H. J. F. Reinhardt), Essen 2007, 279–309, hier 307 f. Mit Recht betont 
Lüdecke: Die „kanonistische Sicht“ kann „als hermeneutischer Schlüssel zum Verständnis der 
römisch-katholischen Kirche eine wichtige Hilfe sein. Sie kann katholischen Theologinnen 
und Theologen u. a. helfen, in alle Fragen die aufgrund der ständisch-hierarchischen Struktur 
ihrer Kirche notwendige geltungstheoretische Dimension einzublenden“ (ebd. 308). Vgl. den 
entschiedenen Widerspruch gegen diese Position von Seewald, Reform, 57.

38 Lüdecke, Relevanz, 308.
39 Nebenbei sei angemerkt, dass Formulierungen wie die folgenden historisch irreführend 

sind: „Das Lehramt hat die Anforderungen, die die Moderne ihm stellt, aufgenommen, indem 
es die Lehre der Kirche in die Form dogmatischer Lehre zu gießen – das heißt: sie zunehmend 
entscheidungsförmig und immer stärker autoritätssanktioniert darzustellen – versuchte“ (See-
wald, Reform, 65); oder: „Eine spezifisch moderne Form der propositionalen Vereindeutigung 
des Evangeliums stellt das Dogma dar, bei dem die Kirche mit ihrer Autorität dafür zu bürgen 
versucht, dass der in Aussageform als wahr in Anspruch genommene Ausdruck des Evange-
liums auch tatsächlich wahr ist“ (ebd. 129; vgl. ebd. 109, 113, 123). Als seien die altkirchlichen 
Dogmen nicht ebenso autoritative und definitive Festschreibungen von einzelnen Aspekten 
der Glaubenslehre durch das kirchliche Lehramt!

40 Vgl. Seewald, Kritik, 85; das Zitat findet sich bei Bruns, Spielraum, 79.
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nıcht, ıch dieses Sachurteil revidieren musste, steht dieses doch maZ
1mM Eınklang mıt den oben zıtierten Texten des /weıten Vatiıkanums un
anderen einschlägigen Dokumenten des Lehramts.* IDIE katholische Kırche
kennt 1U einmal eın Magısterium des einzelnen Gläubigen oder einer
Gruppe VO Gläubigen, die 1mM herrschaftstreien Diskurs „ohne ngst,
Denkverbote un: Scheuklappen“, W1€ eewald ın seiınem Buch vehement
tordert*? Schritt un TIradıtion ach eigenen Ma{fsistäben auslegen.”

Dass die rage nach der Legitimität einer dogmatıschen Entwicklung VOo

MI1r „kurzerhand“ als „eine rage des Glaubens“ deklarıert werde,““ 1ST 1ne
Verzerrung me1lner Aussage Von „kurzerhand“ annn überhaupt nıcht die
ede cse1n. Vielmehr behaupte ıch

Die Rechtmäfßigkeit eiıner dogmatischen Entwicklung lässt sıch anhand ratıiıonaler
Kriıterien nıemals letztgültıg beurteilen. Vielmehr 1St dıe Legitimitätsfrage L Letzten
selbst elıne Frage des Glaubens, der sıch 1n eiıner Oftenbarungsreligion autf eın ıhm
unverfügbares OÖffenbarungsgeschehen bezieht.*

Stimmt dies etiw2a2 nıcht? Ich betone ausdrücklich, selen „der Entwicklung
der kırchlichen Glaubens- un Sıttenlehre ın Schritt un: Tradıtion Schran-
ken vorgegeben, die verhindern, dass S1e ın Beliebige abgleitet  46 ol
heıfen: IDIE Entwicklung des Dogmas 1St celbstverständlich eın vaänzlıch
willkürliches Geschehen, das eliner rationalen Überprüfung überhaupt nıcht
standhalten wuürde. ber dass die dogmatısche Entwicklung der veoffen-
barten WYahrheıt entspricht, annn 1n der Nstanz der Vernunft alleın nıemals
beurteılt, sondern Petztlich LUr ALULLS einem yläubigen Vertrauen heraus ADSC-
OILLIHNETNN werden. Alles andere ware theologischer Rationalısmus, der dem
Begriff übernatürlicher Offenbarung wıderspricht, W1€e ıhn der christliche
GlaubeZ1

Dass das 1n diesem Zusammenhang VOo MI1r zıtlerte Wort arl Rahners
„Die Geschichte der Dogmenentwicklung 1St celbst erst die tortschreitende

ALEnthüllung ıhres Geheimnisses ALLS dem Zusammenhang gerissen ware,

Vel DILer, Verhältnis, 171
4} Seewald, ogma, 294:; vel eb 5D, 270, 275
47 Vel COongregatio DYO [octrinad Fidei, Instructio „Donum verıtatıs“ de eccles1ıalı theologı

vOocatione Nr. 54, 1564 „Proprium J11LLILL SA\A1Ll1C theologı ST interpretarı Magıste-
F11 documenta, CLa ad IC NOrmı1s hermeneutic1ıs utıtur, inter ( UAS Pprincıpium iıllud LEDE-
rıtur, V1 CULLULS doctrina Magıster11, assıstentlae diıyınae viırtute, ultra argumentationes valet,
interdum haustas quadam theolog1a partıcuları, CLa IDSsa adhıbet. Quod attınet adc
pluralısmum theologicum, ipsum leg1timum 110 CSL, 1S1 ın LULO PONAaLUr unıtas Aiide1l ın s L1°  -

oblectivo.“ Vel auch eb Nr. 35, 1565 „Magıster10 FEocclesiae magısterıum I11
CONSCIeNt1A€e ıcdem esi Princıpium lıber1 eXAam1n1s, quod LE CLL. RevelationisI
nom1a e1usque ın Eccles1a transm1ıssione concılıarı DOTESLT, LIECC CL opınıone theolog1ae
ILNUNECIL ILLO LIC theolog1.“

44 Seewald, Krıtık, X
45 DBYunNnS, Spielraum, /y [ Hervorhebung V mır|
46 Ebd
47 Rahner, Die Assumpti0o-Arbeıt VO: 1951 mıiıt den krganzungen bıs 1959, In Ders.,

Sämtliıche Werke Band Marıa, Mutter des Herrn, bearbeıtet V eyer, Freiburg Br.
2004, 3—392, 1er 21

2370

Christoph Bruns

232

nicht, warum ich dieses Sachurteil revidieren müsste, steht dieses doch ganz 
im Einklang mit den oben zitierten Texten des Zweiten Vatikanums und 
anderen einschlägigen Dokumenten des Lehramts.41 Die katholische Kirche 
kennt nun einmal kein Magisterium des einzelnen Gläubigen oder einer 
Gruppe von Gläubigen, die im herrschaftsfreien Diskurs – „ohne Angst, 
Denkverbote und Scheuklappen“, wie Seewald in seinem Buch vehement 
fordert42 – Schrift und Tradition nach eigenen Maßstäben auslegen.43 

Dass die Frage nach der Legitimität einer dogmatischen Entwicklung von 
mir „kurzerhand“ als „eine Frage des Glaubens“ deklariert werde,44 ist eine 
Verzerrung meiner Aussage. Von „kurzerhand“ kann überhaupt nicht die 
Rede sein. Vielmehr behaupte ich: 

Die Rechtmäßigkeit einer dogmatischen Entwicklung […] lässt sich anhand rationaler 
Kriterien niemals letztgültig beurteilen. Vielmehr ist die Legitimitätsfrage im Letzten 
selbst eine Frage des Glaubens, der sich in einer Offenbarungsreligion auf ein ihm 
unverfügbares Offenbarungsgeschehen bezieht.45 

Stimmt dies etwa nicht? Ich betone ausdrücklich, es seien „der Entwicklung 
der kirchlichen Glaubens- und Sittenlehre in Schrift und Tradition Schran-
ken vorgegeben, die verhindern, dass sie ins Beliebige abgleitet“46 – soll 
heißen: Die Entwicklung des Dogmas ist selbstverständlich kein gänzlich 
willkürliches Geschehen, das einer rationalen Überprüfung überhaupt nicht 
standhalten würde. Aber dass die dogmatische Entwicklung der geoffen-
barten Wahrheit entspricht, kann in der Instanz der Vernunft allein niemals 
beurteilt, sondern letztlich nur aus einem gläubigen Vertrauen heraus ange-
nommen werden. Alles andere wäre theologischer Rationalismus, der dem 
Begriff übernatürlicher Offenbarung widerspricht, wie ihn der christliche 
Glaube voraussetzt. 

Dass das in diesem Zusammenhang von mir zitierte Wort Karl Rahners – 
„Die Geschichte der Dogmenentwicklung ist selbst erst die fortschreitende 
Enthüllung ihres Geheimnisses“47 – aus dem Zusammenhang gerissen wäre, 

41 Vgl. Bier, Verhältnis, 17 f.
42 Seewald, Dogma, 294; vgl. ebd. 55, 270, 275. 
43 Vgl. Congregatio pro Doctrina Fidei, Instructio „Donum veritatis“ de ecclesiali theologi 

vocatione Nr. 34, 1564: „Proprium unum sane munus theologi est recte interpretari Magiste-
rii documenta, quam ad rem normis hermeneuticis utitur, inter quas principium illud repe-
ritur, vi cuius doctrina Magisterii, assistentiae divinae virtute, ultra argumentationes valet, 
interdum haustas ex quadam theologia particulari, quam ipsa adhibet. Quod autem attinet ad 
pluralismum theologicum, ipsum legitimum non est, nisi in tuto ponatur unitas fidei in suo 
sensu obiectivo.“ Vgl. auch ebd., Nr. 38, 1568: „Magisterio Ecclesiae magisterium supremum 
conscientiae opponere idem est ac principium liberi examinis, quod nec cum Revelationis oeco-
nomia eiusque in Ecclesia transmissione conciliari potest, nec cum recta opinione theologiae 
munerumque theologi.“

44 Seewald, Kritik, 85.
45 Bruns, Spielraum, 79 [Hervorhebung von mir].
46 Ebd.
47 K.  Rahner, Die Assumptio-Arbeit von 1951 mit den Ergänzungen bis 1959, in: Ders., 

Sämtliche Werke. Band 9: Maria, Mutter des Herrn, bearbeitet von R. P.  Meyer, Freiburg i. Br. 
2004, 3–392, hier 21.
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ann ıch nıcht erkennen, 1m Gegenteıl. Was Rahner iın Anbetracht der seiner-
zelt diskutierten Assumpta-Definition meınt, 1ST tfolgendes: Die Entwicklung
des Dogmas unterliegt keinem rational vestios einsichtigen, also auch nıcht
einem prognostizıerbaren TOzess*5 1ne Posıtiıon, die eewald übrigens
celbst vertrıtt.”” Vielmehr stellt die Dogmenentwicklung eın Geschehen dar,
1n dem celbst erst deutlich wiırd, welche Wege der (elst (sottes ce1ne Kırche
ın der Explikation des depositum fıder tühren wıll.>°

Der erwels aut den (Gelst (Jottes MAas UI1L5 auch daran erinnern, dass
Dogmenentwicklung 1m katholischen Verständnıiıs letztlich wesentliıch
anderes se1n beansprucht als (stets vorläufige) Wahrheitsihindung 1 einem
herrschaftsfreien Diskurs Gläubigen oder Theologen.” S1e annn VOTL

dem Hıntergrund dessen, W 45 nıcht zuletzt das /weıte Vatıkanum lehrt,
1mM tietsten Grund ıhres Wesens 1U als eın geistliches Gnadengeschehen
begriffen un daher auch 1LLUTL 1mM enadenhaft gELrAgENECN Glauben bejaht
werden:? ID7E amtlıch bestellten Lehrer der Kırche un: ın ıhrer „Lreuen
Gefolgschatt“ das NZ olk (sJottes betrachten hörend un! betend das
ın Schritt und Tradıtion überliefterte Offenbarungswort und bringen
35  US dem Schatz der Offenbarung Neues un! Altes“ hervor, W1€e INa  - mıt

1mM Anschluss Mt 15,52 N annn IDIE Kırche als I annn

48 Rahner Sal „Das mollendete (‚esetz der dogmatıschen Entwicklung aber lıefße sıch Eersi
autstellen, WL der einmalıge Vorgang abgelaufen ISt Da echte Geschichte, un:
Wal eiıne solche dem Antrıeb des e1istes (zottes ISt, der sıch n1€e restlos den menschliıch
erta{fsbaren (‚esetzen zugänglıch erweilst, 1St. n1€e bla{ß dıe Anwendung einer Formel un e1ines
allseıtıg iixierten (‚esetzes. Der Versuch, eine solche Formel adäquater Art konstruleren und
damıt den Ablauft dieser Geschichte eindeut1ig kontrollieren und eventuelle ‚Abweıchungen‘
als Fehlentwicklung behaupten wollen, erwelst sıch prior1 als vertehlt. Di1e Geschichte der
Dogmenentwicklung 1St. selbst Eersi dıe tortschreıitende Enthüllung iıhres Geheimnisses“ (ebd
71 [ Hervorhebung 1m Original]).

44 Vel Seewald, ogma, 2/70:; vel eb. 790
5(} Rahner Sal „Dafß aber dıe ımmer möglıche Geftahr SC einer dogmatıschen Fehlentwick-

lung] letztliıch nıcht Wirklichkeit wırd, dafür dıe Verheißung des elstes un S1E alleın“
(Rahner, Assumptio-Arbeıt, 22)

Fuür eewald 1St. eın ogma 1e8s und LLULT 1es5 das prinzıpiell vorläufige Ergebnis
e1ines prinzıpiell oftenen Dıiskurses aller Gläubigen (Seewald, Reform, 122, 129%, 156—159%, 147 ...
148 mıIı1ıt der Einschränkung: „Vermutlıch o1bt CS Irreversibles“ (ebd 114) Dogmen
stellen für ıhn WarLr ZEW1SSE Punktsetzungen dar. Di1e dadurch ausgeschlossenen Möglıch-
keıten der dogmatıschen Lehrentwicklung könnten jedoch ın spaterer Zeıt aktualisıiert und
auft diese \Weise einmal erfolgte Punktsetzungen als überholt korrigiert werden (ebd 113—-115,
118, 140 Denn „[dJenkbar 1St, ass eıne Lehre eintach nıcht mehr das vermıtteln VEIINAS,
Wa alle kırchliche Lehre vermıtteln hat das Evangelıum“ (ebd 136). Ob dem 1St. (und
w as dıe Bezugsgröfße „Evangelıum“ besagt), könne wıiederum LLLLIE 1m treien Austausch der
theologıischen Argumente herausgefunden werden. Mıt dieser Sıchtweise stellt eewald dıe
lehrrechtliche Archıitektur der katholischen Dogmatık, Ww1€ S1E sıch auft dem Fundament des
/ weıten Vatıkanums erhebt, SAamıL iıhrer offenbarungstheologıschen un pneumatologıischen
Begründung radıkal iınirage (überflüssig betonen, ass CS sıch beı dieser Feststellung eın
blofßses Sachurteil handelt, das ein moralısches Werturteil ımpliziert).

5 Vel Rahner, Überlegungen ZULI Dogmenentwicklung, 1: Ders., Sämtliche Werke Band
9, 442—4/1, 1er 450—452, 461—46, 465—486/.
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kann ich nicht erkennen, im Gegenteil. Was Rahner in Anbetracht der seiner-
zeit diskutierten Assumpta-Definition meint, ist folgendes: Die Entwicklung 
des Dogmas unterliegt keinem rational restlos einsichtigen, also auch nicht 
einem prognostizierbaren Prozess48 – eine Position, die Seewald übrigens 
selbst vertritt.49 Vielmehr stellt die Dogmenentwicklung ein Geschehen dar, 
in dem selbst erst deutlich wird, welche Wege der Geist Gottes seine Kirche 
in der Explikation des depositum fidei führen will.50

Der Verweis auf den Geist Gottes mag uns auch daran erinnern, dass 
Dogmenentwicklung im katholischen Verständnis letztlich etwas wesentlich 
anderes zu sein beansprucht als (stets vorläufige) Wahrheitsfindung in einem 
herrschaftsfreien Diskurs unter Gläubigen oder Theologen.51 Sie kann vor 
dem Hintergrund dessen, was nicht zuletzt das Zweite Vatikanum lehrt, 
im tiefsten Grund ihres Wesens nur als ein geistliches Gnadengeschehen 
begriffen und daher auch nur im gnadenhaft getragenen Glauben bejaht 
werden:52 Die amtlich bestellten Lehrer der Kirche und in ihrer „treuen 
Gefolgschaft“53 das ganze Volk Gottes betrachten hörend und betend das 
in Schrift und Tradition überlieferte Offenbarungswort und bringen so 
„aus dem Schatz der Offenbarung Neues und Altes“ hervor, wie man mit 
LG 25 im Anschluss an Mt 13,52 sagen kann. Die Kirche als ganze kann 

48 Rahner sagt: „Das vollendete Gesetz der dogmatischen Entwicklung aber ließe sich erst 
aufstellen, wenn der ganze einmalige Vorgang abgelaufen ist. Da er echte Geschichte, und 
zwar eine solche unter dem Antrieb des Geistes Gottes ist, der sich nie restlos den menschlich 
erfaßbaren Gesetzen zugänglich erweist, ist er nie bloß die Anwendung einer Formel und eines 
allseitig fixierten Gesetzes. Der Versuch, eine solche Formel adäquater Art zu konstruieren und 
damit den Ablauf dieser Geschichte eindeutig kontrollieren und eventuelle ‚Abweichungen‘ 
als Fehlentwicklung behaupten zu wollen, erweist sich a priori als verfehlt. Die Geschichte der 
Dogmenentwicklung ist selbst erst die fortschreitende Enthüllung ihres Geheimnisses“ (ebd. 
21 [Hervorhebung im Original]).

49 Vgl. Seewald, Dogma, 270; vgl. ebd. 290 f.
50 Rahner sagt: „Daß aber die immer mögliche Gefahr [sc. einer dogmatischen Fehlentwick-

lung] letztlich nicht Wirklichkeit wird, dafür sorgt die Verheißung des Geistes und sie allein“ 
(Rahner, Assumptio-Arbeit, 22).

51 Für Seewald ist ein Dogma genau dies und nur dies: das prinzipiell vorläufige Ergebnis 
eines prinzipiell offenen Diskurses aller Gläubigen (Seewald, Reform, 122, 129, 136–139, 142 f., 
148 f.) – mit der vagen Einschränkung: „Vermutlich gibt es Irreversibles“ (ebd. 114). Dogmen 
stellen für ihn zwar gewisse Punktsetzungen dar. Die dadurch ausgeschlossenen Möglich-
keiten der dogmatischen Lehrentwicklung könnten jedoch in späterer Zeit aktualisiert und 
auf diese Weise einmal erfolgte Punktsetzungen als überholt korrigiert werden (ebd. 113–115, 
118, 140 f.). Denn „[d]enkbar ist, dass eine Lehre einfach nicht mehr das zu vermitteln vermag, 
was alle kirchliche Lehre zu vermitteln hat: das Evangelium“ (ebd. 136). Ob dem so ist (und 
was die Bezugsgröße „Evangelium“ besagt), könne wiederum nur im freien Austausch der 
theologischen Argumente herausgefunden werden. Mit dieser Sichtweise stellt Seewald die 
lehrrechtliche Architektur der katholischen Dogmatik, wie sie sich auf dem Fundament des 
Zweiten Vatikanums erhebt, samt ihrer offenbarungstheologischen und pneumatologischen 
Begründung radikal infrage (überflüssig zu betonen, dass es sich bei dieser Feststellung um ein 
bloßes Sachurteil handelt, das kein moralisches Werturteil impliziert).

52 Vgl. K.  Rahner, Überlegungen zur Dogmenentwicklung, in: Ders., Sämtliche Werke. Band 
9, 442–471, hier 450–452, 461–463, 465–467.

53 LG 12.
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letztlich LU 1mM Glauben daraut vertrauen, dass (Jott celbst S1€e durch die
Zeıten hındurch 1n der WYahrheıit vehalten hat un! häalt.>*

Wenn eewald ALULLS dieser Feststellung schlussfolgernd MI1ır unterstellt:
„Wer sıch also krıitisch ZU Lehramt posıtioniert, zweıtelt der Ireue
(sJottes se1ner Kırche, da (s3ott als urge für das mıt der Lehre der Kırche
ıdentifizierte Handeln des Lehramtes betrachtet wıird“, 1STt darauf 1ın
Anbetracht der katholischen Glaubenshermeneutik nNntetworten Nıcht
WT sıch eintach LUr „kritisch“ W 4S oll das heifßen? 35  u kırchlichen
Lehramt posıtioniert”, ohl aber WeT zutiefst davon überzeugt ISt, dass das
Lehramt iın Lehren, die mıt dem Anspruch auf Untehlbarkeit vertrıtt,
definıtiv einem Irrtum erlegen 1St, wırd natürlıch INuUS$S das eıgens DESAHT
werden? nıcht länger daran ylauben, dass das Lehramt W1€e die
Ireue (sottes oder den Beıistand des Heıligen (jelstes Recht für sıch
reklamıert. iıne andere Konsequenz lässt das katholische Otffenbarungs-
verständnıs nıcht Zzu

Fragen wWwIr 1U konkret: Welche Lehren sind nach katholischem Lehr-
recht als untehlbar un ırreversıbel betrachten? Dieser rage annn 1ın
einem kurzen Artıkel unmöglıch 1n allen Einzelheiten nachgegangen werden.
Ich habe Seewald denn auch lediglich für seline Aussage krıtisiert, „[e]lindeutig
zählbar“ als Dogmen 1mM eigentlichen Sınn celen LUr das Immaculata-, das
Infallıbiliäts- un das Assumptadogma.”” Ich habe ın diesem Zusammen-
hang daraut hingewilesen, dass das kırchliche Lehramt „nicht zuletzt auch“>S
das Verbot der Frauenordination als untehlbares ogma betrachtet. Dieses
Sachurteil 1STt über jeden Zweıtel erhaben.®? Nıcht zuletzt die VO mMI1r zitlierte
amtlıche Erklärung Kardınal Ladarıas beweilst dies, wonach Papst Johannes

5.4 Vel Rahner, Überlegungen ZULXI Dogmenentwicklung, 46/—470
79 Seewald, Krıtıik, X
56 eewald meınt: „‚Nähme ILa  b das Lehramt C'  y würde ILa  > vermutlıch ıhm ırre

werden“ (Seewald, Reform, 95).
3, Vel DBYunNnS, Spielraum, /
58 Ebd
5G Auft Nachfrage hat dıe Glaubenskongregation mıIı1ıt Billıgung des Papstes unmıssverständ-

ıch erklärt: „HMaec enım doctrina definitiyvum 7 ex1g1t, CLLILL, ın verbo Deı SCr1pto
ftundata ın Eccles1iae Tradıtione inde aAb INIt1L0 CONSLANLeEr ervatla el appliıcata, aAb Oordınarıo
el unıversalı magıster10 intallıbiliter ä Droposıta SIE  C6 (Congregatio pro Doctrıina Fidei, Kespon-
SLL ad dubıium CIrca doctriınam ın Epist. Ap. „Ordinatıo Sacerdotalıs“ tradıtam 28 Oktober

ın AAS / 11995 Das Verbot wırd dabe1 qualifiziert als „ad iidel deposıtum
pertinens”. — Johannes Payul [T., Epistola apostolica „Ordınatıo Sacerdotalıs“ de Sacerdotalı
oördınatione VIFr1S LAaNLUM reservanda (22 Maı 1n AASN XE 545—-548, hatte dıe Lehre
ber dıe Unmöglichkeıit der Frauenordination abschliefßend als „sentent1a aAb omnıbus Eccles1iae
Aiidelıbus definıtive tenenda“ (ebd 548) bezeichnet und mıIı1ıt Berufung auft apst Paul
VI eindeut1g ın den Bereıich des 145 diDinum eingeordnet, das für das kırchliche Lehramt Drinz1-
piell unverfügbar 1St (vel. 546 „secundum Deı consilıum“; 54 „LECIN magnı moment1,
UUaAC adc 1psam Eccles1iae dıyınam cONstItutionem pertinet”). Eıne „VI1S LNCIC dıscıplinarıs“ wırd
für diese Lehre dementsprechend explizıt vernelmnt (ebd 548) Vel AÄymans, erıtas de fide
tenenda. Kanonistische Erwagungen dem Apostolıschen Schreiben „Ordınatıo sacerdotalıs“
1m Lichte des Motu Droprio x tuendam fiıdem“, 1n Müller (Hy.), Frauen ın der Kırche.
Eıgensein und Mıtverantwortung, Würzburg 1999, 3850—399, bes 3891., 39 /
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letztlich nur im Glauben darauf vertrauen, dass Gott selbst sie durch die 
Zeiten hindurch in der Wahrheit gehalten hat und hält.54 

Wenn Seewald aus dieser Feststellung schlussfolgernd mir unterstellt: 
„Wer sich also kritisch zum Lehramt positioniert, zweifelt an der Treue 
Gottes zu seiner Kirche, da Gott als Bürge für das mit der Lehre der Kirche 
identifizierte Handeln des Lehramtes betrachtet wird“55, so ist darauf in 
Anbetracht der katholischen Glaubenshermeneutik zu antworten: Nicht 
wer sich einfach nur „kritisch“ – was soll das heißen? – „zum kirchlichen 
Lehramt positioniert“, wohl aber wer zutiefst davon überzeugt ist, dass das 
Lehramt in Lehren, die es mit dem Anspruch auf Unfehlbarkeit vertritt, 
definitiv einem Irrtum erlegen ist, wird natürlich – muss das eigens gesagt 
werden? – nicht länger daran glauben, dass das Lehramt so etwas wie die 
Treue Gottes oder den Beistand des Heiligen Geistes zu Recht für sich 
reklamiert. Eine andere Konsequenz lässt das katholische Offenbarungs-
verständnis nicht zu.56 

6. Fragen wir nun konkret: Welche Lehren sind nach katholischem Lehr-
recht als unfehlbar und irreversibel zu betrachten? Dieser Frage kann in 
einem kurzen Artikel unmöglich in allen Einzelheiten nachgegangen werden. 
Ich habe Seewald denn auch lediglich für seine Aussage kritisiert, „[e]indeutig 
zählbar“ als Dogmen im eigentlichen Sinn seien nur das Immaculata-, das 
Infallibiliäts- und das Assumptadogma.57 Ich habe in diesem Zusammen-
hang darauf hingewiesen, dass das kirchliche Lehramt „nicht zuletzt auch“58 
das Verbot der Frauenordination als unfehlbares Dogma betrachtet. Dieses 
Sachurteil ist über jeden Zweifel erhaben.59 Nicht zuletzt die von mir zitierte 
amtliche Erklärung Kardinal Ladarias beweist dies, wonach Papst Johannes 

54 Vgl. Rahner, Überlegungen zur Dogmenentwicklung, 467–470.
55 Seewald, Kritik, 85.
56 Seewald meint: „Nähme man das Lehramt zu ernst, würde man vermutlich an ihm irre 

werden“ (Seewald, Reform, 95).
57 Vgl. Bruns, Spielraum, 78.
58 Ebd. 
59 Auf Nachfrage hat die Glaubenskongregation mit Billigung des Papstes unmissverständ-

lich erklärt: „Haec enim doctrina assensum definitivum [!] exigit, cum, in verbo Dei scripto 
fundata atque in Ecclesiae Traditione inde ab initio constanter servata et applicata, ab ordinario 
et universali magisterio infallibiliter [!] proposita sit“ (Congregatio pro Doctrina Fidei, Respon-
sum ad dubium circa doctrinam in Epist. Ap. „Ordinatio Sacerdotalis“ traditam [28. Oktober 
1995], in: AAS 87 [1995] 1114). Das Verbot wird dabei qualifiziert als „ad fidei depositum 
pertinens“. – Johannes Paul II., Epistola apostolica „Ordinatio Sacerdotalis“ de Sacerdotali 
ordinatione viris tantum reservanda (22. Mai 1994), in: AAS 86 (1994) 545–548, hatte die Lehre 
über die Unmöglichkeit der Frauenordination abschließend als „sententia ab omnibus Ecclesiae 
fidelibus […] definitive tenenda“ (ebd. 548) bezeichnet und zuvor mit Berufung auf Papst Paul 
VI. eindeutig in den Bereich des ius divinum eingeordnet, das für das kirchliche Lehramt prinzi-
piell unverfügbar ist (vgl. 546: „secundum aeternum Dei consilium“; 548: „rem magni momenti, 
quae ad ipsam Ecclesiae divinam constitutionem pertinet“). Eine „vis mere disciplinaris“ wird 
für diese Lehre dementsprechend explizit verneint (ebd. 548). Vgl. W. Aymans, Veritas de fide 
tenenda. Kanonistische Erwägungen zu dem Apostolischen Schreiben „Ordinatio sacerdotalis“ 
im Lichte des Motu proprio „Ad tuendam fidem“, in: G. L.  Müller (Hg.), Frauen in der Kirche. 
Eigensein und Mitverantwortung, Würzburg 1999, 380–399, bes. 389 f., 397 f.
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Paul I1 ın Ordinatıio Sacerdotaliıs mıt der Autorıität des Petrusnachfolgers
„keın ogm  € (also nıcht iıne teierliche ex-cathedra-Entscheidung),
cehr ohl aber eın 08md verkündet habe, ınsofern „das ordentliche un:
allgemeıne Lehramt“ die Unmöglichkeıt der Frauenordination längst „1n der
mAD ZCH Geschichte als ZU Glaubensgut vehörend B vorgetragen“““ habe

Am Rande LUr se1l dieser Stelle aut einen Punkt autmerksam vemacht,
der 1n der Diskussion Ordinatio Sacerdotaliıs viel wen1g Beachtung
Aindet Hermann J. Pottmeyer hat darauf hingewlesen, dass Papst Johannes
Paul 11 ın diesem Lehrdokument WTr festgestellt habe, das Verbot der
Frauenordination Se1l eın untfehlbares ogma des ordentlichen Lehramts.
Der apst könne aber tür diese se1ne Tatsachenfeststellung tormalrechtlich
bpeine Untehlbarkeıit beanspruchen, dass se1n Neın ZU  — Frauenweıhe „auf
tehlbare We1ise untfehlbar“ un! tolglich prinzıpiell revidierbar sel Dazu
1STt So bestechend diese Argumentatıon ALULLS logischen Gründen
erscheinen NAaS, S1e hebt ın der Konsequenz den Begriff eines untfehlba-
TE  D magısterium Ordinmarıum et unıversale auf, der jedoch eın iıntegraler
Bestandteil des katholischen Lehrrechts 1St S1e ımpliziert nämlıch, dass
eın 1ın der Infallıbilität des ordentlichen Lehramts verbürgtes ogma als
solches solange strıittig bleibt un! als reversıibel betrachtet werden INUSS, bıs
der apst 1n orm einer Kathedralentscheidung definiert hat, wırk-
ıch jeden tormalrechtlichen Zweıtel ALLS der Welt schaften. IDIE Autorı1tät
des ordentliıchen Lehramts ware damıt aber Ad Absurdum veführt. S1e ware
ımmer LUr vorläufg un letztlich abhängıg VOo der höchsten Lehrvollmacht
des Papstes (oder elnes Okumenischen Konzıils). Das entspricht BaDzZ often-
kundig nıcht der iınneren Logik des katholischen Lehrrechts un 1mM
UÜbrigen auch nıcht ZUTLC Lehre des Zweıten Vatıkanums über die Kollegıalıtät
der Bischöfe iın der kırchlichen Communi1o. Dem apst steht mıt der —

cathedra-Dehfinition WTr jederzeıt die dogmatısche Letztentscheidung Z
die durch keıne andere Nstanz angefochten werden annn Ja, nach den oben
zıtlerten Aussagen des /weıten Vatıkanums VCLINAS iın etzter Konsequenz
1m Äufsersten Konflikttall das kırchliche Lehramt alleın vertireten (so dass
die Achillesfterse des katholischen Lehrrechts bekanntermafßen das Problem
des papa haereticus 1St). ber 1St offenkundig nıcht vorgesehen, dass der
apst ımmer VOoO lehrrechtlichen Instrument der ex-cathedra-Definition
Gebrauch machen INUSS, damıt iıne Lehre des ordentliıchen Magısteri1ums
überhaupt unbezweıtelbar den Charakter eines untehlbaren Dogmas hat.®?*

60 Vel Ladaria, Zu einıgen 7Zweıteln ber den definıtiven Charakter der Lehre V

„Ordıinatıo Sacerdotalıs“ (http://w w w.vatıcan.va/roman_curı1a/congregations/cfaith/lada-
ria-ferrer/documents/rc_con ctaıth _ doc 20180529 caratteredefinıtıvo-ordinatiosacerdoata-
lıs_ge.html; etzter Zugriff: 30.11.2019).

Pottmeyer, Auft tehlbare \Welise untehlbar? Zur einer orm päpstliıchen Lehrens,
1n StzZ ] 24 2353—242, bes 256, 240, 247 Vel Seewald, Reform, 16 ÄAnm

G Vel Congregatio Dro [octrindad Fidei, Naota doetrinalıs (29 Junı Nr. 9, 548 „Idcırco,
CLL. de alıqua doctrina nullum ın torma sollemn1ı definıtionıs EexXxSieL IUd1CcL1UM, sed eadem
Magıster10 Ördınarıo el unıversalı ın CU1US LLLLILMLLEIT LLILL Papa necessarle ontertur doceatur
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Paul II. in Ordinatio Sacerdotalis mit der Autorität des Petrusnachfolgers 
„kein neues Dogma“ (also nicht eine feierliche ex-cathedra-Entscheidung), 
sehr wohl aber ein Dogma verkündet habe, insofern „das ordentliche und 
allgemeine Lehramt“ die Unmöglichkeit der Frauenordination längst „in der 
ganzen Geschichte als zum Glaubensgut gehörend [!] vorgetragen“60 habe. 

Am Rande nur sei an dieser Stelle auf einen Punkt aufmerksam gemacht, 
der in der Diskussion um Ordinatio Sacerdotalis viel zu wenig Beachtung 
findet: Hermann J. Pottmeyer hat darauf hingewiesen, dass Papst Johannes 
Paul II. in diesem Lehrdokument zwar festgestellt habe, das Verbot der 
Frauenordination sei ein unfehlbares Dogma des ordentlichen Lehramts. 
Der Papst könne aber für diese seine Tatsachenfeststellung formalrechtlich 
keine Unfehlbarkeit beanspruchen, so dass sein Nein zur Frauenweihe „auf 
fehlbare Weise unfehlbar“ und folglich prinzipiell revidierbar sei.61 Dazu 
ist zu sagen: So bestechend diese Argumentation aus logischen Gründen 
erscheinen mag, sie hebt in der Konsequenz den Begriff eines unfehlba-
ren magisterium ordinarium et universale auf, der jedoch ein integraler 
Bestandteil des katholischen Lehrrechts ist. Sie impliziert nämlich, dass 
ein in der Infallibilität des ordentlichen Lehramts verbürgtes Dogma als 
solches solange strittig bleibt und als reversibel betrachtet werden muss, bis 
der Papst es in Form einer Kathedralentscheidung definiert hat, um wirk-
lich jeden formalrechtlichen Zweifel aus der Welt zu schaffen. Die Autorität 
des ordentlichen Lehramts wäre damit aber ad absurdum geführt. Sie wäre 
immer nur vorläufig und letztlich abhängig von der höchsten Lehrvollmacht 
des Papstes (oder eines Ökumenischen Konzils). Das entspricht ganz offen-
kundig nicht der inneren Logik des katholischen Lehrrechts und passt im 
Übrigen auch nicht zur Lehre des Zweiten Vatikanums über die Kollegialität 
der Bischöfe in der kirchlichen Communio. Dem Papst steht mit der ex-
cathedra-Definition zwar jederzeit die dogmatische Letztentscheidung zu, 
die durch keine andere Instanz angefochten werden kann. Ja, nach den oben 
zitierten Aussagen des Zweiten Vatikanums vermag er in letzter Konsequenz 
im äußersten Konfliktfall das kirchliche Lehramt allein zu vertreten (so dass 
die Achillesferse des katholischen Lehrrechts bekanntermaßen das Problem 
des papa haereticus ist). Aber es ist offenkundig nicht vorgesehen, dass der 
Papst immer vom lehrrechtlichen Instrument der ex-cathedra-Definition 
Gebrauch machen muss, damit eine Lehre des ordentlichen Magisteriums 
überhaupt unbezweifelbar den Charakter eines unfehlbaren Dogmas hat.62 

60 Vgl. L. F.  Ladaria, Zu einigen Zweifeln über den definitiven Charakter der Lehre von 
„Ordinatio Sacerdotalis“ (http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/lada-
ria-ferrer/documents/rc_con_cfaith_doc_20180529_caratteredefinitivo-ordinatiosacerdota-
lis_ge.html; letzter Zugriff: 30.11.2019).

61 H.  J.  Pottmeyer, Auf fehlbare Weise unfehlbar? Zur einer neuen Form päpstlichen Lehrens, 
in: StZ 124 (1999) 233–242, bes. 236, 240, 242. Vgl. Seewald, Reform, 16 Anm. 5.

62 Vgl. Congregatio pro Doctrina Fidei, Nota doctrinalis (29. Juni 1998) Nr. 9, 548: „Idcirco, 
cum de aliqua doctrina nullum in forma sollemni definitionis exstet iudicium, sed eadem a 
Magisterio ordinario et universali – in cuius numerum Papa necessarie confertur – doceatur 
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eewald krıtisıert heftig, dass ıch das Verbot der Frauenordination ın
1ne Reıihe mıt den altkırchlichen Konzilsentscheidungen TIrınıtätstheo-
logıe, Christologie un: Marıiologıe stelle. Damlıut wuürde ıch „dogmatische
Maßlosigkeıt“ oftfenbaren.® Mıt der Aufzählung habe ıch jedoch lediglich
ZUuU Ausdruck vebracht, dass 11 diese Lehrentscheidungen 1mM Verständnıis
des Lehramts unfehlbare Dogmen sind. Ich wıderspreche Seewald, WEln

erklärt, „das Neın ZU  F Frauenordination“ cstehe „1N se1iner lehramtlichen
Verbindlichkeit“ nıcht aut einer Stute mıiıt der Trinıtätslehre un den christo-
logischen Lehrentscheidungen der alten Kırche.“* Denn WE alle geNANNLEN
Entscheidungen als ıntfallıbel betrachten sind, 1St siınnlos, hinsıchtlich
ıhres jeweıligen Verbindlichkeitsgrads Unterschiede machen: Untehl-
bar 1St un bleibt untfehlbar!® Wenn eewald dem Gesichtspunkt

CCHder „theologischen Wertigkeit aut einem Unterschied zwıschen dem
Verbot der Frauenordination aut der einen und den ENANNLEN altkırch-
lıchen Dogmen aut der anderen Selte beharrt, wırd ıhm darın nıemand
wıdersprechen. In der Hıerarchie der WYahrheiten stehen Trıinıtät, Chrısto-
logıe un Mariologıe natürlıch über dem Neın ZU  — Frauenweıihe, weıl S1€e
tür die Getautten 1mM Blick aut ıhre ew1ge Berufung ZUTLC Gotteskindschatt
ex1istenzıell ungleich bedeutsamer sind. IDIE ede VOo der „Hierarchie der
Wahrheiten“®/ dart aber nıcht aruüuber hinwegtäuschen, dass sıch eben

Wahrheiten handelt, denen 1ne yraduelle Abstufung hınsıchtlich
ıhres WYahrseins nıcht möglıch 1St IDIE Unterscheidung zwıschen dem Prı-
märbereıich der fıdes credenda un! dem Sekundärbereich der fıdes tenenda,
auf der eewald insıstliert un die „bıs 1n die stratrechtlichen Konsequenzen

CHNhineinreıicht 1St damıt keineswegs ın Abrede vestellt. S1e tragt aber 1mM
Blick aut die rage ach dem Verbindlichkeitsgrad nıchts AaLULLS

quıppe UUaAC ad batrımonı1um deposıt1ı Aiide1 respiclat, intellıgenda ST EUNG LAMqUAM intallıbi-
lıter !] proposıta. Ergo Romanı Pontihecis declaratıo confirmandı SCLLI ıterum athırmandı
dogmatiızationıs 110 CSL, sed confiırmatıo tormalıs verıtatıs aAb Eccles1a 1am !] obtentae

intallıbiliter !] tradıtae.“ Ausdrücklich oilt 1e8s yleichermafßen für alle Lehren ALS dem
Prımär- UN. Sekundärbereich, dıe nıcht „ACLKUu definıitivo“, also nıcht „sollemniter“ (durch e1ne
päpstlıche Kathedralentscheidung der durch eın Okumenisches Konzıl) definiert worden
sınd Zum Sekundärbereıich vehört dem Vorbehalt e1ines möglıchen Aufstiegs ın den
Primärbereich das Verbaoat der Frauenordination (vel. eb 550)

62 Seewald, Krıitıik, X
64 Ebd [ Hervorhebung V mır|
69 Sıehe ben ÄAnm 51 ach der Ort zıtlerten Nota doctrinalis der Glaubenskongregation

sınd dıe Lehren ALLS dem Sekundärbereich des Dogmas keineswegs wenıger verbindlıch als
dıejenıgen ALS dem Primärbereich. Wohl aber bestehe eın Unterschied hınsıchtlich der AÄAutor1i-
tat, welcher der C3]laube sıch Jeweıls unterwiırtt: „Dıiıfferentia adc vyirtutem supernaturalem Aiide1
SPECTAL: 2SSeNs10 enım CI Za verıtates prımı commatıs v1a hiide de auctoritate Verbi Del
innıtıtur (doctrinae de hiide credenda); fundamenta ASSeNsS1ON1Ss CI Za verıtates secundı
COmmatıs ın fide de aux1ılıo Spiırıtu Sancto Magıster10 praebito el ın doctrina catholıca de
iıntallıbiliıtate Magıster11 (doctrinae de fide tenenda) ponuntur” (Congregatio pro Doctrıina Fidei,
Naota doectrinalıs 129 Junı Nr. S 547)

66 Seewald, Krıtıik, 5 [ Hervorhebung V mır|
G7 Vel 11
68 AÄAymans, Veritas, 3953; vel eb 397
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Seewald kritisiert heftig, dass ich das Verbot der Frauenordination in 
eine Reihe mit den altkirchlichen Konzilsentscheidungen zu Trinitätstheo-
logie, Christologie und Mariologie stelle. Damit würde ich „dogmatische 
Maßlosigkeit“ offenbaren.63 Mit der Aufzählung habe ich jedoch lediglich 
zum Ausdruck gebracht, dass all diese Lehrentscheidungen im Verständnis 
des Lehramts unfehlbare Dogmen sind. Ich widerspreche Seewald, wenn 
er erklärt, „das Nein zur Frauenordination“ stehe „in seiner lehramtlichen 
Verbindlichkeit“ nicht auf einer Stufe mit der Trinitätslehre und den christo-
logischen Lehrentscheidungen der alten Kirche.64 Denn wenn alle genannten 
Entscheidungen als infallibel zu betrachten sind, ist es sinnlos, hinsichtlich 
ihres jeweiligen Verbindlichkeitsgrads Unterschiede zu machen: Unfehl-
bar ist – und bleibt – unfehlbar!65 Wenn Seewald unter dem Gesichtspunkt 
der „theologischen Wertigkeit“66 auf einem Unterschied zwischen dem 
Verbot der Frauenordination auf der einen und den genannten altkirch-
lichen Dogmen auf der anderen Seite beharrt, so wird ihm darin niemand 
widersprechen. In der Hierarchie der Wahrheiten stehen Trinität, Christo-
logie und Mariologie natürlich über dem Nein zur Frauenweihe, weil sie 
für die Getauften im Blick auf ihre ewige Berufung zur Gotteskindschaft 
existenziell ungleich bedeutsamer sind. Die Rede von der „Hierarchie der 
Wahrheiten“67 darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich eben 
um Wahrheiten handelt, unter denen eine graduelle Abstufung hinsichtlich 
ihres Wahrseins nicht möglich ist. Die Unterscheidung zwischen dem Pri-
märbereich der fides credenda und dem Sekundärbereich der fides tenenda, 
auf der Seewald insistiert und die „bis in die strafrechtlichen Konsequenzen 
hineinreicht“68, ist damit keineswegs in Abrede gestellt. Sie trägt aber im 
Blick auf die Frage nach dem Verbindlichkeitsgrad nichts aus. 

quippe quae ad patrimonium depositi fidei respiciat, intelligenda est tunc tamquam infallibi-
liter [!] proposita. Ergo Romani Pontificis declaratio confirmandi seu iterum affirmandi actus 
dogmatizationis novus non est, sed confirmatio formalis veritatis ab Ecclesia iam [!] obtentae 
atque infallibiliter [!] traditae.“ Ausdrücklich gilt dies gleichermaßen für alle Lehren aus dem 
Primär- und Sekundärbereich, die nicht „actu definitivo“, also nicht „sollemniter“ (durch eine 
päpstliche Kathedralentscheidung oder durch ein Ökumenisches Konzil) definiert worden 
sind. Zum Sekundärbereich gehört – unter dem Vorbehalt eines möglichen Aufstiegs in den 
Primärbereich – das Verbot der Frauenordination (vgl. ebd. 550).

63 Seewald, Kritik, 85.
64 Ebd. [Hervorhebung von mir].
65 Siehe oben Anm. 31. Nach der dort zitierten Nota doctrinalis der Glaubenskongregation 

sind die Lehren aus dem Sekundärbereich des Dogmas keineswegs weniger verbindlich als 
diejenigen aus dem Primärbereich. Wohl aber bestehe ein Unterschied hinsichtlich der Autori-
tät, welcher der Glaube sich jeweils unterwirft: „Differentia ad virtutem supernaturalem fidei 
spectat: assensio enim erga veritates primi commatis recta via fide de auctoritate Verbi Dei 
innititur (doctrinae de fide credenda); fundamenta autem assensionis erga veritates secundi 
commatis in fide de auxilio a Spiritu Sancto Magisterio praebito et in doctrina catholica de 
infallibilitate Magisterii (doctrinae de fide tenenda) ponuntur“ (Congregatio pro Doctrina Fidei, 
Nota doctrinalis [29. Juni 1998] Nr. 8, 547).

66 Seewald, Kritik, 85 [Hervorhebung von mir].
67 Vgl. UR 11.
68 Aymans, Veritas, 393; vgl. ebd. 397.
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Dass der Sekundärbereich „selt dem Katechismus der Katholischen
Kırche VOo 997 den Begriff des Dogmas tällt“, bezeichnet eewald
ın seinem Buch als „höchst tolgenreich“, Ja als geradezu revolutionär.® Fın
Katechismus ann seiner Meınung nach nıcht „kurzerhand die Festlegungen
zweler Konzilen korrigieren /Ö

Y wobel die beıden Vatiıkanıschen Kıirchen-
Versarnrnlungen 1mM Blick hat Mır kam ın meıner Krıitik lediglich darauf
A 1mM erwels aut iıne einschlägıige Aussage des Kıirchenlehrers Thomas
VOo Aquın auf die eewald nıcht eingeht) SOWI1e aut das Schema De Ecctesia
Christız der dogmatiıschen Vorbereitungskommuiss1ion des Ersten Vatıkanums
dem ıch mıt keiner Sılbe lehramtlıiche Verbindlichkeit zuschreıbe, W1€e See-
ald insınulert) un: aut die Kırchenkonstitution des /xweıten Vatiıkanums
aufzuzeıigen, dass die Posıtion des Weltkatechismus keineswegs revolu-
t10NÄär 1St, WwWI1€e eewald darstellt. S1e hat VOTL allem nıcht „kurzerhand“
das Licht der Welt erblickt, als ware S1€e gleichsam disruptiv VOo Hımmel
vefallen, sondern lässt sıch LUr darauf wollte ıch autmerksam machen
durchaus als legıtime organısche Weıterführung (eher jedentalls denn als
„Korrektur“) der bisherigen theologischen TIradıtion 1m Anschluss Tım
6,20 (» Timothee, depositum custod 1ı 1°) verstehen, w1e das Lehramt
tut./! Um diese Sichtweise untermauern, habe ıch arl Rahners Kom-
mentar ZUuU  — Formulierung „Sanctie custodiendum el Aideliter exponendum“
ın 25 z1itlert. Wenn eewald M1r vorwirft, dass /Zıtat se1l vekürzt, 1St
das richtig, LU aber nıchts ZU  — Sache Denn veht 1mM vorliegenden Kontext
nıcht Rahners Bewertung, sondern L1LUL ce1ne Interpretation der ın
rage stehenden Textstelle.

AÄAm Ende kommt eewald autf das Problem einer „homogenen Dogmen-
/entwicklung sprechen. Dabei unterstellt MI1r zunächst 1ne Auft-

fassung, die ıch nıcht veäußert habe, ındem eın /Zıtat ALULLS seiınem Kontext
reilst. Ich sel der Meınung, das „Verständnıis des depositum fıder“ könne 55  ur
derart“ „1N Gestalt des Dogmas weıterentwickelt werden“, dass un 1U

tolgt das sinnentstellte /Zıtat „ STETS mıt sıch celbst ıdentisch bleibt, dass
ohl 1ne Vertiefung, nıcht aber 1ne kontradıktorische Revısıon der eiınmal

CCCerfolgten dogmatischen Entwicklung möglıch 1St Wer me1ılnen Beıtrag
kennt, weıfß, dass meılne Worte ın einem vaänzlıch anderen Zusammenhang
stehen, namlıch dort, ıch den historiıschen Teıil VOo Seewalds Buch tol-
gendermafßen zusammentasse: 1le VOo eewald „vorgestellten Theologen“,

stelle ıch test, kommen 1n ıhren Theorien der Dogmenentwicklung darın

64 Seewald, ogma, 45
Ü Seewald, Krıtıik, /

eewald übertreıbt, WL behauptet, ass der Weltkatechismus mıIı1ıt seinem Dogmen-
begriff, den auch solche Wahrheiten tallen, dıe miıt den veoffenbarten Wahrheiten ın
einem notwendıgen — Zusammenhang stehen, „dıe exklusıve Bındung des Dogmas dıe
Oftfenbarung auflöst“ (Seewald, Reform, 63)

P Seewald, Krıtıik, Ka
x Ebd
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7. Dass der Sekundärbereich „seit dem Katechismus der Katholischen 
Kirche von 1992 unter den Begriff des Dogmas fällt“, bezeichnet Seewald 
in seinem Buch als „höchst folgenreich“, ja als geradezu revolutionär.69 Ein 
Katechismus kann seiner Meinung nach nicht „kurzerhand die Festlegungen 
zweier Konzilen korrigieren“70, wobei er die beiden Vatikanischen Kirchen-
versammlungen im Blick hat. Mir kam es in meiner Kritik lediglich darauf 
an, im Verweis auf eine einschlägige Aussage des Kirchenlehrers Thomas 
von Aquin (auf die Seewald nicht eingeht) sowie auf das Schema De Ecclesia 
Christi der dogmatischen Vorbereitungskommission des Ersten Vatikanums 
(dem ich mit keiner Silbe lehramtliche Verbindlichkeit zuschreibe, wie See-
wald insinuiert) und auf die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanums 
aufzuzeigen, dass die Position des Weltkatechismus keineswegs so revolu-
tionär ist, wie Seewald es darstellt. Sie hat vor allem nicht „kurzerhand“ 
das Licht der Welt erblickt, als wäre sie gleichsam disruptiv vom Himmel 
gefallen, sondern lässt sich – nur darauf wollte ich aufmerksam machen – 
durchaus als legitime organische Weiterführung (eher jedenfalls denn als 
„Korrektur“) der bisherigen theologischen Tradition im Anschluss an 1 Tim 
6,20 („O Timothee, depositum custodi […]“) verstehen, wie es das Lehramt 
tut.71 Um diese Sichtweise zu untermauern, habe ich Karl Rahners Kom-
mentar zur Formulierung „sancte custodiendum et fideliter exponendum“ 
in LG 25 zitiert. Wenn Seewald mir vorwirft, dass Zitat sei gekürzt, so ist 
das richtig, tut aber nichts zur Sache. Denn es geht im vorliegenden Kontext 
nicht um Rahners Bewertung, sondern nur um seine Interpretation der in 
Frage stehenden Textstelle. 

8. Am Ende kommt Seewald auf das Problem einer „homogenen Dogmen-
entwicklung“72 zu sprechen. Dabei unterstellt er mir zunächst eine Auf-
fassung, die ich nicht geäußert habe, indem er ein Zitat aus seinem Kontext 
reißt. Ich sei der Meinung, das „Verständnis des depositum fidei“ könne „nur 
derart“ „in Gestalt des Dogmas weiterentwickelt werden“, dass es – und nun 
folgt das sinnentstellte Zitat – „‚stets mit sich selbst identisch bleibt, so dass 
wohl eine Vertiefung, nicht aber eine kontradiktorische Revision der einmal 
erfolgten dogmatischen Entwicklung möglich ist‘“.73 Wer meinen Beitrag 
kennt, weiß, dass meine Worte in einem gänzlich anderen Zusammenhang 
stehen, nämlich dort, wo ich den historischen Teil von Seewalds Buch fol-
gendermaßen zusammenfasse: Alle von Seewald „vorgestellten Theologen“, 
so stelle ich fest, kommen in ihren Theorien der Dogmenentwicklung darin 

69 Seewald, Dogma, 45 f.
70 Seewald, Kritik, 87.
71 Seewald übertreibt, wenn er behauptet, dass der Weltkatechismus mit seinem Dogmen-

begriff, unter den auch solche Wahrheiten fallen, die mit den geoffenbarten Wahrheiten in 
einem notwendigen (!) Zusammenhang stehen, „die exklusive Bindung des Dogmas an die 
Offenbarung auflöst“ (Seewald, Reform, 63).

72 Seewald, Kritik, 89.
73 Ebd.
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übereın, „dass das der Kırche ANV!  te depositum fıder der Erklärung un
Entfaltung 1mM ogma bedarf, dabe1i jedoch mıE sıch selbst ıden-
EISCH bleibt, A4SS$ ohl 1INne€e Vertiefung, nıcht Aber 1INne€e bontradıktorische
Revisı:on der einmal erfolgten dogmatıschen Entwicklung möglıch zst

In der VO M1r angeblich „vertiretenen Statiık“ un: ın „der maxımalen
Ausdehnung“ melnes angeblichen „Dogmenbegriffs“ erscheıint eewald
„das Verständnıis einer homogenen Entwicklung lehramtlichen Handelns

unhaltbar“ 7 Dazu 1St zwelılerle1 sCH Erstens Se1l 1er eın etztes
Mal darauf hingewıiesen: Nıcht ıch den krıitisıerten „statıschen“
un „maxımalen“ Dogmenbegrıftff, sondern ıch bın der Überzeugung, dass
dies der Dogmenbegriff des kırchlichen Lehramts 1St /xweıtens bın ıch
aut das Problem, das eewald dieser Stelle anspricht, Ende me1ner
Ausführungen celbst urz eingegangen. Dieses Problem 1St näamlıch tür die
I Diskussion schlechterdings zentral.

eewald verwelst aut die Theorıie des Monogen1ismus, VOo der 1US$ XIL
950 ın Humanı (Jenerıs velehrt habe, S1€e se1l „notwendig mıt der veoffen-
barten Wahrheit der Erbsünde verbunden“, W1€e die Lehre des Papstes
wıiedergı1bt.”® Diese Theorie sel aber bereıits VOo  am Paul VI „stillschweigend ALLS

dem Sekundärbereich des Dogmas entlassen“ worden un! tauche 1mM Welt-
katechismus VOo 997 überhaupt nıcht mehr auf.// Diesen Befund betrachtet
eewald 1U als BeweIls dafür, „dass Verschiebungen 1mM Sekundärbereich
o1Dt un dass diese Verschiebungen nıcht blofiß homogene Vertiefungen,
sondern auch kontradıktorische Revisionen darstellen.  78 Damlıt erührt
eewald ın der Tat den neuralgıschen Punkt des lehrrechtlichen Anspruchs
der katholischen Kırche.

Zunächst erscheıint Ja alles andere als abwegıg, den Monogen1smus als
notwendige (logıische un: hıstorıische) Voraussetzung des Erbsündendog-
I14$ betrachten, W1€e dies ın allen Jahrhunderten VOTL der Etablierung der
Evolutionstheorie denn auch celbstverständliıch wurde. Denn dieses
ogma besagt ach dem Irienter Konzıl, die Erbsünde werde „PLIODaSa-
t1one, 110 iımıtatione“ VOo den Stammeltern dam un! Eva her aut jeden
einzelnen Menschen (Jesus un: Marıa ausgenommen) übertragen.”” Dass
das kırchliche Lehramt dıe Monogenismustheorie ınzwıschen dem Ver-
schweıgen un Vergessen anheimgegeben haben scheıint (obgleich ZEW1SSE
Formulierungen 1 Weltkatechismus zumındest och überaus deutlich

S1€e erinnern®®), wiırtt die rage auf, b das Magısteriıum damıt nıcht ın

74 DBYunNnS, Spielraum, /6 [ Hervorhebung V mır|
9 Seewald, Krıtıik, K
76 Ebd
PE Vel eb. QQ{
78 Ebd SO auch Pottmeyer, Auft tehlbare \Welse unfehlbar?, 4()
7o Konzil VÜürNn Irıent, Dekret ber dıe Ursünde, DH39 1515
8 (] Vel V O: allem KK  S 30900 „Der Bericht !} V O: Sündentall verwendet eiıne bıldhaftte Sprache,

beschreıbt jedoch eın Urereignis H} das Degınn der Geschichte der Menschen stattgefunden
hat Di1e Offenbarung o1bt U1I1S5 dıe Glaubensgewifßheıt, da{ß dıe Menschheıitsgeschichte
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überein, „dass das der Kirche anvertraute depositum fidei der Erklärung und 
Entfaltung im Dogma bedarf, dabei jedoch […] stets mit sich selbst iden-
tisch bleibt, so dass wohl eine Vertiefung, nicht aber eine kontradiktorische 
Revision der einmal erfolgten dogmatischen Entwicklung möglich ist.“74 

In der von mir angeblich „vertretenen Statik“ und in „der maximalen 
Ausdehnung“ meines angeblichen „Dogmenbegriffs“ erscheint Seewald 
„das Verständnis einer homogenen Entwicklung lehramtlichen Handelns 
[…] unhaltbar“.75 Dazu ist zweierlei zu sagen. Erstens sei hier ein letztes 
Mal darauf hingewiesen: Nicht ich vertrete den kritisierten „statischen“ 
und „maximalen“ Dogmenbegriff, sondern ich bin der Überzeugung, dass 
dies der Dogmenbegriff des kirchlichen Lehramts ist. Zweitens bin ich 
auf das Problem, das Seewald an dieser Stelle anspricht, am Ende meiner 
Ausführungen selbst kurz eingegangen. Dieses Problem ist nämlich für die 
ganze Diskussion schlechterdings zentral. 

Seewald verweist auf die Theorie des Monogenismus, von der Pius XII. 
1950 in Humani Generis gelehrt habe, sie sei „notwendig mit der geoffen-
barten Wahrheit der Erbsünde verbunden“, wie er die Lehre des Papstes 
wiedergibt.76 Diese Theorie sei aber bereits von Paul VI. „stillschweigend aus 
dem Sekundärbereich des Dogmas entlassen“ worden und tauche im Welt-
katechismus von 1992 überhaupt nicht mehr auf.77 Diesen Befund betrachtet 
Seewald nun als Beweis dafür, „dass es Verschiebungen im Sekundärbereich 
gibt […] und dass diese Verschiebungen nicht bloß homogene Vertiefungen, 
sondern auch kontradiktorische Revisionen darstellen.“78 Damit berührt 
Seewald in der Tat den neuralgischen Punkt des lehrrechtlichen Anspruchs 
der katholischen Kirche. 

Zunächst erscheint es ja alles andere als abwegig, den Monogenismus als 
notwendige (logische und historische) Voraussetzung des Erbsündendog-
mas zu betrachten, wie dies in allen Jahrhunderten vor der Etablierung der 
Evolutionstheorie denn auch selbstverständlich getan wurde. Denn dieses 
Dogma besagt nach dem Trienter Konzil, die Erbsünde werde „propaga-
tione, non imitatione“ von den Stammeltern Adam und Eva her auf jeden 
einzelnen Menschen (Jesus und Maria ausgenommen) übertragen.79 Dass 
das kirchliche Lehramt die Monogenismustheorie inzwischen dem Ver-
schweigen und Vergessen anheimgegeben zu haben scheint (obgleich gewisse 
Formulierungen im Weltkatechismus zumindest noch überaus deutlich 
an sie erinnern80), wirft die Frage auf, ob das Magisterium damit nicht in 

74 Bruns, Spielraum, 76 [Hervorhebung von mir].
75 Seewald, Kritik, 89.
76 Ebd.
77 Vgl. ebd. 89 f.
78 Ebd. 90. So auch Pottmeyer, Auf fehlbare Weise unfehlbar?, 240.
79 Konzil von Trient, Dekret über die Ursünde, DH39 1513.
80 Vgl. vor allem KKK 390: „Der Bericht [!] vom Sündenfall verwendet eine bildhafte Sprache, 

beschreibt jedoch ein Urereignis [!], das zu Beginn der Geschichte der Menschen stattgefunden 
hat. Die Offenbarung gibt uns die Glaubensgewißheit, daß die ganze Menschheitsgeschichte 
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einen Wıderspruch seiınem eigenen lehrrechtlichen Anspruch
1St, den bıs heute erhebt. An dieser kapıtalen rage tührt darın st1imme
ıch eewald eın Weg vorbeı.®

Ich celbst habe Ende meılınes Beıtrags ın Gestalt einer vorsichtigen
rage behutsam eın anderes Thema anzuschneiden versucht, ın dem u15

dasselbe Sachproblem begegnet. Ich habe vefragt, b u15 ın der „Absage
die SOgENANNTE ‚Substitutionstheorie‘ auf dem /weıten Vatiıkanum“ nıcht
„vielleicht“ „das beste Beispiel dafür“ vorliegt, „dass das kırchliche Lehramt
1ne bıs 1N$s Neue Testament zurückreichende Urgewissheıt der christlichen
TIradıtion korrigiert un damıt se1iner Untehlbarkeitsdoktrin die Untehl-
arkeıt des ordentlichen Lehramts betretfend längst celbst wıdersprochen
hat““.82 Dieses Beispiel habe ıch cehr bewusst AUS tolgenden Gründen vewahlt.

Erstens veht beı dem, W 4S dem Schlagwort „Substitutionstheorie“
verhandelt wird, 1ne Frage, die 1m Priımär- und nıcht „nur (wıe das VOo

eewald angeführte Beispiel des Monogen1smus) 1mM Sekundärbereich des
Dogmas angesiedelt IST. Es veht namlıch nıchts wenıger als das genuın
christliche Verständnıis der Heıls- un Offenbarungsgeschichte, also die
innere Herzmıutte des christlichen Glaubens überhaupt. Es veht die Frage,
ın welcher Linıe dıie Heiıls- un Offenbarungsgeschichte des Alten Bundes
ıhre vottgewollte Fortführung Aindet ID7E Kırche hat 1U  e aber VOoO Anfang
die Auffassung vertreten, dass Jesus Chrıstus der 1mM Alten Bund verheıfiene
Mess11as 1STt un! dıe Heilsgeschichte des Alten Bundes ın ıhm un: seinem
Heılswerk ıhr inneres Z1e] vetunden hat, aut das S1€e ach (Jottes yeheiımem
Ratschluss ımmer schon ausgerichtet W AarL. Dementsprechend hat die Kırche
sıch VOo Anfang als eINZIS legıtimen Erben des Alten Bundes, als das MLECUE

olk Gottes, un damıt, könnte INa  - SCH, als das „‚wahre Judentum“ VOCI-

standen.®© Deshalb hat S1€e dem ach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels
sıch tormıerenden („rabbinıschen“) Judentum, der „Synagoge”, abgesprochen,
die altbundliche Heıls- und Offenbarungsgeschichte rechtmäßfıig tortzusetzen.
Dieser theologiegeschichtliche Betund 1St unbestreıitbar.®*

durch dıe Ursünde vekennzeichnet ISt, dıe LUILSCIC Stammeltern treiwıllıg begangen haben.“
(Hervorhebung 1m Original; ın eiıner Fu{fßnote wırd verwliesen auft Pı45 AÄfT., Enzyklıka
„Humanı (zener1s”.) Vel außerdem dıe tradıtionellen Formulierungen ın KK  A 3/4, 3/5, 5/6,
355, 391

Vel auch dıe welteren Beispiele explızıter der stiıllschweıigender Selbstkorrektur des Lehr-
amMls (Definition des Weıhesakraments, Bewertung der Religionstreiheit als Menschenrecht),
dıe Seewald, Reform, 4—-1 problematısıert.

S DBYunNnS, Spielraum, S]
62 Di1ieses urchristliche Selbstverständnıs bringt 1m Horizont einer intensıven apokalypti-

schen Naherwartung der Völkerapostel Paulus ın KRKom 4_—11 ZULXI Sprache. Vel SIENCZRA,
Komer G—1 1 Un dıe rage ach der Identıtät Israels, In Wik/J. agner Hyg.), Bet-
WOCIL Gospel and FElection. Explorations ın the Interpretation of KRomans Y—11, Tübıngen 2010,
465—47//, bes. 4/71—47/7 7

d D1e tradıtionelle Bestimmung des Verhältnisses VOo. Kırche un: Judentum fasst 7 B
Krebs, Ärt Juden. 11 Judentum und Christentum, 1n LILIhK 6/7/% Vel

auch SCLUYVLE, ÄArt. Ecclesia un 5ynagoge, 1n 438
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einen Widerspruch zu seinem eigenen lehrrechtlichen Anspruch getreten 
ist, den es bis heute erhebt. An dieser kapitalen Frage führt – darin stimme 
ich Seewald zu – kein Weg vorbei.81 

Ich selbst habe am Ende meines Beitrags in Gestalt einer vorsichtigen 
Frage behutsam ein anderes Thema anzuschneiden versucht, in dem uns 
dasselbe Sachproblem begegnet. Ich habe gefragt, ob uns in der „Absage an 
die sogenannte ‚Substitutionstheorie‘ auf dem Zweiten Vatikanum“ nicht 
„vielleicht“ „das beste Beispiel dafür“ vorliegt, „dass das kirchliche Lehramt 
eine bis ins Neue Testament zurückreichende Urgewissheit der christlichen 
Tradition korrigiert und damit seiner Unfehlbarkeitsdoktrin – die Unfehl-
barkeit des ordentlichen Lehramts betreffend – längst selbst widersprochen 
hat“.82 Dieses Beispiel habe ich sehr bewusst aus folgenden Gründen gewählt. 

Erstens geht es bei dem, was unter dem Schlagwort „Substitutionstheorie“ 
verhandelt wird, um eine Frage, die im Primär- und nicht „nur“ (wie das von 
Seewald angeführte Beispiel des Monogenismus) im Sekundärbereich des 
Dogmas angesiedelt ist. Es geht nämlich um nichts weniger als um das genuin 
christliche Verständnis der Heils- und Offenbarungsgeschichte, also um die 
innere Herzmitte des christlichen Glaubens überhaupt. Es geht um die Frage, 
in welcher Linie die Heils- und Offenbarungsgeschichte des Alten Bundes 
ihre gottgewollte Fortführung findet. Die Kirche hat nun aber von Anfang an 
die Auffassung vertreten, dass Jesus Christus der im Alten Bund verheißene 
Messias ist und die Heilsgeschichte des Alten Bundes in ihm und seinem 
Heilswerk ihr inneres Ziel gefunden hat, auf das sie nach Gottes geheimem 
Ratschluss immer schon ausgerichtet war. Dementsprechend hat die Kirche 
sich von Anfang an als einzig legitimen Erben des Alten Bundes, als das neue 
Volk Gottes, und damit, so könnte man sagen, als das „wahre Judentum“ ver-
standen.83 Deshalb hat sie dem nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels 
sich formierenden („rabbinischen“) Judentum, der „Synagoge“, abgesprochen, 
die altbundliche Heils- und Offenbarungsgeschichte rechtmäßig fortzusetzen. 
Dieser theologiegeschichtliche Befund ist unbestreitbar.84 

durch die Ursünde gekennzeichnet ist, die unsere Stammeltern freiwillig begangen haben.“ 
(Hervorhebung im Original; in einer Fußnote wird u. a. verwiesen auf Pius XII., Enzyklika 
„Humani Generis“.) Vgl. außerdem die traditionellen Formulierungen in KKK 374, 375, 376, 
388, 391.

81 Vgl. auch die weiteren Beispiele expliziter oder stillschweigender Selbstkorrektur des Lehr-
amts (Definition des Weihesakraments, Bewertung der Religionsfreiheit als Menschenrecht), 
die Seewald, Reform, 74–109, problematisiert.

82 Bruns, Spielraum, 81.
83 Dieses urchristliche Selbstverständnis bringt im Horizont einer intensiven apokalypti-

schen Naherwartung der Völkerapostel Paulus in Röm 9–11 zur Sprache. Vgl. N. Slenczka, 
Römer 9–11 und die Frage nach der Identität Israels, in: F. Wilk/J. R.  Wagner (Hgg.), Bet-
ween Gospel and Election. Explorations in the Interpretation of Romans 9–11, Tübingen 2010, 
463–477, bes. 471–477.

84 Die traditionelle Bestimmung des Verhältnisses von Kirche und Judentum fasst z. B. 
zusammen E. Krebs, Art. Juden. II. Judentum und Christentum, in: LThK 5 (1933) 678 f. Vgl. 
auch H. Sciurie, Art. Ecclesia und Synagoge, in: LThK3 3 (1995) 438.
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Unbestreitbar 1St auch, dass das /weıte Vatiıkanum iıne Neubewertung
des nachbiblischen Judentums VOLSCHOINTL hat.® In der Erklärung Nostra
Aetate häalt die Kırche ‚Wr ach WI1€e VOTL dem Anspruch test, dass S1€e
celbst „ZEWI1SS das LECUE olk (Jottes ISt  ‚CC un: dass ıhre heilsgeschichtliche
„Aufgabe“ darın besteht, „das Kreuz Chriıstı als Zeichen der unıversalen
Liebe (Jottes un: als Quelle Aller Gnaden verkünden“.  < S6 In radıkaler un:
unmıssverständlicher WeIise distanzıert sıch die Kırche dabei aber zugleich
VOo jeglicher orm des Antıyudaismus, der ıhre Verkündigung des van-
yeliıums bısher allen Zeıten der Kirchengeschichte och ımmer begleıtet
hatte: Man dürte „die Juden nıcht als VO (Jott verworten oder verflucht

ödarstellen, als ware dies ALULLS der Heılıgen Schrift tolgern
Im Gebetschatz der Kırche INa  - eachte das Ax1ıom fex Oryandı fex i(YE-

dendı lässt sıch diese dogmatısche Neubewertung einer promınenten
Stelle des Gottesdienstes zreifen, namlıch 1n den oroßen Fürbitten der Kar-
treitagslıturgie. ®® 1e18 ın der Fürbitte tür die Juden jJahrhundertelang:

Lasset U11S auch beten für dıe treulosen Juden _ DrO derfidis Iudaeorum®?]: („0Ott,
Herr, mOöge dıe Verblendung velamen)] VOo  b iıhrem Herzen wegnehmen, aut da auch
S1Ee ULLSCICIL Herrn Jesus Christus erkennen agnOoscant fesum Christum?)],
lautet die entsprechende Fürbitte heute:

Lafßt U11S uch beten für dıe Juden, denen („Ott, Herr, ZuUuUersSti vesprochen
hat Er bewahre SE IN der Treue seiınem Bund un: 1n der Liebe seinem Namen,
damıt S1e das 1e] erreichen, dem se1ın Ratschluss S1Ee führen 111 e1S triDuat 1N M1
NOMINLS 1N su: foederıs Aıdelitate proficere?!].”

Damlıut wırd QESAYT, dass auch das nachbiblische Judentum 1ne ach (sottes
Wıllen legıtiıme Fortsetzung der alttestamentlichen Heils- un! Offenba-
rungsgeschichte darstellt.

Ich musste nıcht eigens betonen, dass ıch diese yrundlegende theologische
Neubewertung des nachbiblischen Judentums die radıkale Verneinung

89 Rahner/HB. Vorgrimlter, Kleines Konziılskompendium, Freiburg T, u.a.| 1966, 350,
stellen fest, ass dıe Erklärung Nostra AetiaAdte „nach ıhrem heute vorliegenden Wortlaut und
ach ıhrer inneren Dynamık ın der Geschichte der Kırche, ıhrer Koanzılıen un iıhrer Theo-
logıe einz1igartıg ISt.  D

S0 [ Hervorhebung V mır|
K Ebd
K Vel. J. Negel, Christlicher Erlösungsglaube und Jüdısche Messiaserwartung. Reflexionen

ber ıhr Verhältnıis ALLS Anlafi der tevidierten Karfreitagstürbitte, iIn: DEers., Welt als abe Her-
meneutısche (s;renzgange zwıschen Theologıe und Phänomenologıe, unster 2015, 289—3530,
1er 2789724953 Lıt.)

K O In der anschliefsenden ratıon 1St. 1mMm Blıck auft das Judentum vertieftend dıe ede VOo.

„Judaica perfidia“ (vel. Rom 11,20 Ve „propter ıncredulıtatem fractı sunt”: 11,31 Ve „1St1 LU1I1C
11 crediıderunt“) „ıllıus populı obcaecatıo“ (vel. Rom 11,7 Ve „ceter1 CI O exCaecatı sunt”:
11,25 Ve „qu1a Caeciıtas contigıt ın Israel“) „5Uac tenebrae“ (vel. Rom 11,10 s 65,24
Ve „obscurentur oculı videant“).

G (} In der anschliefßßenden ratıon wırd Christus bezeıiıchnet als „verIitatıs LUAE Iux'  C6
Entsprechend wırd das nachbiblische Judentum ın der nachtolgenden ratiıon „populus

aCQUISILLONIS Dri0r18” ZENAaNNL (vel. Rom 9,4 fn 11,2814.)
G7} Di1e Fürbitten sınd zıtlert ach Negel, Chriıstlicher Erlösungsglaube, U() ÄAnm bzw. 7917

ÄAnm [ Hervorhebung V mır|
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Unbestreitbar ist auch, dass das Zweite Vatikanum eine Neubewertung 
des nachbiblischen Judentums vorgenommen hat.85 In der Erklärung Nostra 
aetate hält die Kirche zwar nach wie vor an dem Anspruch fest, dass sie 
selbst „gewiss […] das neue Volk Gottes ist“ und dass ihre heilsgeschichtliche 
„Aufgabe“ darin besteht, „das Kreuz Christi als Zeichen der universalen 
Liebe Gottes und als Quelle aller Gnaden zu verkünden“.86 In radikaler und 
unmissverständlicher Weise distanziert sich die Kirche dabei aber zugleich 
von jeglicher Form des Antijudaismus, der ihre Verkündigung des Evan-
geliums bisher zu allen Zeiten der Kirchengeschichte noch immer begleitet 
hatte: Man dürfe „die Juden nicht als von Gott verworfen oder verflucht 
darstellen, als wäre dies aus der Heiligen Schrift zu folgern“87. 

Im Gebetschatz der Kirche – man beachte das Axiom lex orandi lex cre-
dendi – lässt sich diese dogmatische Neubewertung an einer prominenten 
Stelle des Gottesdienstes greifen, nämlich in den großen Fürbitten der Kar-
freitagsliturgie.88 Hieß es in der Fürbitte für die Juden jahrhundertelang:

Lasset uns auch beten für die treulosen Juden [pro perfidis Iudaeorum89]: Gott, unser 
Herr, möge die Verblendung [velamen] von ihrem Herzen wegnehmen, auf daß auch 
sie unseren Herrn Jesus Christus erkennen [agnoscant Jesum Christum90],

so lautet die entsprechende Fürbitte heute:
Laßt uns auch beten für die Juden, zu denen Gott, unser Herr, zuerst gesprochen 
hat. Er bewahre sie in der Treue zu seinem Bund und in der Liebe zu seinem Namen, 
damit sie das Ziel erreichen, zu dem sein Ratschluss sie führen will [eis tribuat in sui 
nominis amore et in sui foederis fidelitate proficere91].92 

Damit wird gesagt, dass auch das nachbiblische Judentum eine nach Gottes 
Willen legitime Fortsetzung der alttestamentlichen Heils- und Offenba-
rungsgeschichte darstellt. 

Ich müsste nicht eigens betonen, dass ich diese grundlegende theologische 
Neubewertung des nachbiblischen Judentums – die radikale Verneinung 

85 K.  Rahner/H.  Vorgrimler, Kleines Konzilskompendium, Freiburg i. Br. [u. a.] 1966, 350, 
stellen fest, dass die Erklärung Nostra aetate „nach ihrem heute vorliegenden Wortlaut und 
nach ihrer inneren Dynamik in der Geschichte der Kirche, ihrer Konzilien und ihrer Theo-
logie einzigartig ist.“

86 NA 4 [Hervorhebung von mir].
87 Ebd.
88 Vgl. J.  Negel, Christlicher Erlösungsglaube und jüdische Messiaserwartung. Reflexionen 

über ihr Verhältnis aus Anlaß der revidierten Karfreitagsfürbitte, in: Ders., Welt als Gabe. Her-
meneutische Grenzgänge zwischen Theologie und Phänomenologie, Münster 2013, 289–330, 
hier 289–293 (Lit.).

89 In der anschließenden Oration ist im Blick auf das Judentum vertiefend die Rede von 
„judaica perfidia“ (vgl. Röm 11,20 Vg: „propter incredulitatem fracti sunt“; 11,31 Vg: „isti nunc 
non crediderunt“) – „illius populi obcaecatio“ (vgl. Röm 11,7 Vg: „ceteri vero excaecati sunt“; 
11,25 Vg: „quia caecitas ex parte contigit in Israël“) – „suae tenebrae“ (vgl. Röm 11,10 = Ps 68,24 
Vg.: „obscurentur oculi eorum ne videant“).

90 In der anschließenden Oration wird Christus bezeichnet als „veritatis tuae lux“.
91 Entsprechend wird das nachbiblische Judentum in der nachfolgenden Oration „populus 

acquisitionis prioris“ genannt (vgl. Röm 9,4 f., 11,28 f.).
92 Die Fürbitten sind zitiert nach Negel, Christlicher Erlösungsglaube, 290 Anm. 2 bzw. 291 

Anm. 5 [Hervorhebung von mir].
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des verhängnisvollen Vorwurfs der Ireulosigkeit der Juden vegenüber dem
Bundeswillen (Jottes un die unmıssverständliche Bejahung ıhrer nach w1e
VOTL bestehenden TIreue (Jottes Bund ALLS KANZEIN Herzen begrüfße un
alle Fratzen des Antıyudaimus und Antıiısemiıtismus AUS tietster Überzeugung
verabscheue, hätte eewald sıch nıcht den Behauptungen verstiegen, me1lne
„Gedankenspiele“ wuürden zeıgen, „dass dogmatische Spekulationen schnell
vetährlıch konkret werden können“, Ja meın „ungeschichtliches Dogmen-
verständnıs“ bleibe „anscheinend ımmun vegenüber b  Jjenen veschichtlichen
Lernprozessen, denen sıch die Kırche 1n den etzten Jahrzehnten ach

Y 5Ertahrungen bıtteren Leids durchgerungen hat
Nıchts VO alledem trıtft Worauft ıch mi1t me1lner rage 1ınwelsen

wollte, 1STt das tolgende Problem: Wenn a) stimmt, dass die Lehre, wonach
das nachbiblische Judentum dem heilsgeschichtlichen Telos des Alten Bun-
des, namlıch dem Neuen Bund iın Christus, Nfireu 1St, VOo  am Anfang 1m dia-
chronen und auch synchronen OoNsens der Bischöfe und des Papstes als
verpflichtende Lehre verkündigt un VOoO den Gläubigen als solche veglaubt
worden 1St (mıt allen atalen Folgen der Diskriminierung un vewaltsamen
Verfolgung der uden), WIECHN b) diese Lehre tatsächlich 1m Primärbereich des
Dogmas angesiedelt 1St, WICHEN C) ach kırchlichem Lehrrecht aber zugleich
velten soll, dass die Bıschöte, „Unfehlbarkeit 1mM Lehramt“ besitzen, „Wallnı
ımmer S1e, über die Welt verStIreutl, Wahrung der Gemeinschaft nNntier-
einander un! mıt dem Nachfolger Petr1, IE1LITM mıt eben dem apst ın
authentischer Lehre über Sachen des Glaubens oder der Sıtte eın un!

eCYL
Y WIEHN schließlichdemselben, als definıtiıv verpflichtenden Urteil velangen

d) ebendieses ordentliche un allgemeıne Lehramt sıch verade darın „Manı1-
testiert“, dass sıch die Getautften die VOo ıhren amtlıch bestellten Lehrern
verkündeten Wahrheiten eigen machen,” INuUS$S INa  - dann nıcht dem
Schluss kommen, dass das Lehramt 1mM Gefolge des /weıten Vatiıkanums
ın der rage der dogmatıschen Bewertung des nachbiblischen Judentums
seinen eigenen lehrrechtlichen Unfehlbarkeitsanspruch unterlauten hat??6
Dann aber könnte INa  - tragen, eın Abweıichen VOo der STarren Logık
der kırchlichen Untehlbarkeitsdoktrin künftig nıcht auch 1n anderen Fragen

G7 Seewald, Krıtıik, Ul
/Ay [ Hervorhebung V mır|
750

G Es cheınt deshalb eın Zutall se1N, Aass dıe Neufassung der Karfreitagstürbitte 1m Rah-
IMCIL der Wiıederzulassung des Trıdentinischen Rıtus durch Benedıikt AVI verade dıe YeDOLULILO-
NAY CHE Bıtte dıe Bewahrung der Juden ın der Bundestreue nıcht mehr enthält: „Uremus el

DIO Iudaeıs: LL Deus el OmınNUus NnNOsiIer ıllumınet cordayLL APNOSCANL lesum Christum
salvatorem amnıum homınum“ (zıtlert ach Negel, Christlicher Erlösungsglaube, 207 ÄAnm
6 Dass Benedikt AVI nıcht eintach dıe ersion AL S dem Missale Romanum V 1970 auch ın
dıe als aufßerordentlichen Rıtus wiederzugelassene Trıdentinische Liturgie übernommen hat,
lıegt AI auft der Lıinıe Se1INESs Bemühens, das / weıte Vatıkanum auft keiınen Fall als Bruch m ıt
der bısherigen Lehrtradıtion erscheinen lassen.
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des verhängnisvollen Vorwurfs der Treulosigkeit der Juden gegenüber dem 
Bundeswillen Gottes und die unmissverständliche Bejahung ihrer nach wie 
vor bestehenden Treue zu Gottes Bund – aus ganzem Herzen begrüße und 
alle Fratzen des Antijudaimus und Antisemitismus aus tiefster Überzeugung 
verabscheue, hätte Seewald sich nicht zu den Behauptungen verstiegen, meine 
„Gedankenspiele“ würden zeigen, „dass dogmatische Spekulationen schnell 
gefährlich konkret werden können“, ja mein „ungeschichtliches Dogmen-
verständnis“ bleibe „anscheinend immun gegenüber jenen geschichtlichen 
Lernprozessen, zu denen sich die Kirche in den letzten Jahrzehnten nach 
Erfahrungen bitteren Leids durchgerungen hat“.93 

Nichts von alledem trifft zu. Worauf ich mit meiner Frage hinweisen 
wollte, ist das folgende Problem: Wenn a) es stimmt, dass die Lehre, wonach 
das nachbiblische Judentum dem heilsgeschichtlichen Telos des Alten Bun-
des, nämlich dem Neuen Bund in Christus, untreu ist, von Anfang an im dia-
chronen und stets auch synchronen Konsens der Bischöfe und des Papstes als 
verpflichtende Lehre verkündigt und von den Gläubigen als solche geglaubt 
worden ist (mit allen fatalen Folgen der Diskriminierung und gewaltsamen 
Verfolgung der Juden), wenn b) diese Lehre tatsächlich im Primärbereich des 
Dogmas angesiedelt ist, wenn c) nach kirchlichem Lehrrecht aber zugleich 
gelten soll, dass die Bischöfe, „Unfehlbarkeit im Lehramt“ besitzen, „wann 
immer sie, über die Welt verstreut, unter Wahrung der Gemeinschaft unter-
einander und mit dem Nachfolger Petri, zusammen mit eben dem Papst in 
authentischer Lehre über Sachen des Glaubens oder der Sitte zu ein und 
demselben, als definitiv verpflichtenden Urteil gelangen“94, wenn schließlich 
d) ebendieses ordentliche und allgemeine Lehramt sich gerade darin „mani-
festiert“, dass sich die Getauften die von ihren amtlich bestellten Lehrern 
verkündeten Wahrheiten zu eigen machen,95 muss man dann nicht zu dem 
Schluss kommen, dass das Lehramt im Gefolge des Zweiten Vatikanums 
in der Frage der dogmatischen Bewertung des nachbiblischen Judentums 
seinen eigenen lehrrechtlichen Unfehlbarkeitsanspruch unterlaufen hat?96 
Dann aber könnte man fragen, warum ein Abweichen von der starren Logik 
der kirchlichen Unfehlbarkeitsdoktrin künftig nicht auch in anderen Fragen 

93 Seewald, Kritik, 91.
94 c. 749 § 2 CIC/1983 [Hervorhebung von mir].
95 c. 750 § 1 CIC/1983.
96 Es scheint deshalb kein Zufall zu sein, dass die Neufassung der Karfreitagsfürbitte im Rah-

men der Wiederzulassung des Tridentinischen Ritus durch Benedikt XVI. gerade die revolutio-
när neue Bitte um die Bewahrung der Juden in der Bundestreue nicht mehr enthält: „Oremus et 
pro Iudaeis: ut Deus et Dominus noster illuminet corda eorum, ut agnoscant Iesum Christum 
salvatorem omnium hominum“ (zitiert nach Negel, Christlicher Erlösungsglaube, 292 Anm. 
6). Dass Benedikt XVI. nicht einfach die Version aus dem Missale Romanum von 1970 auch in 
die als außerordentlichen Ritus wiederzugelassene Tridentinische Liturgie übernommen hat, 
liegt ganz auf der Linie seines Bemühens, das Zweite Vatikanum auf keinen Fall als Bruch mit 
der bisherigen Lehrtradition erscheinen zu lassen.
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(zum Beispiel der Frauenordination, der Okumene”, der Sexualmoral”®)
möglıch se1in sollte Aus dieser Perspektive, die Hans Kung schon se1t langem
verfolgt un die übrigens auch eewald iın einem welteren Buch mıt dem
Tıtel Reform. Dizeselbe Kırche anders denken konsequent vertrıtt,”” erg1ıbt
sıch eın Veränderungsspielraum, VO dem viele Gläubige vielleicht nıcht

10Öeinmal traumen
In dieser Perspektive steht aber zwangsläufig über urz oder lang die über-

lieferte Identität des Glaubens 1mM (3anzen ZU  F Disposition. Wenn Dogmen
namlıch als erundsätzlıch vorläufıge Punktsetzungen begreiten sind, “
die ın bestimmten veschichtlichen Sıtuationen erneut diskutiert un: SCS
benentalls kontradıktorisch revidiert werden können un mussen,
sollte dann der otffene Diskurs alt machen VOT den Fundamenten der christ-
lıchen Glaubenslehre, dem Kanon der Heıilıgen Schritt beispielsweise oder
den altkiırchlichen Dogmen, die die Herzmutte des christlichen erygmas
(Irınıtät un! Inkarnatıon) ZU  F Sprache bringen?

Am Ende meınes Beıtrags habe ıch eshalb zugleich darauf hingewlie-
SCI1, dass die Kırche 1n ıhrem Selbstverständnıs als einer ın veschichtlicher
Offenbarung wurzelnden Glaubensgemeinschaft wen1g w1e€e jede andere
Oftfenbarungsreligion prinzıpiell darauf verzichten kann, einen ntehlbar-
keitsanspruch erheben un! untehlbare Dogmen tormulieren das 1St
der Preıs der „mosaıischen Unterscheidung  “1OZ_ Es verbietet siıch also, mıt
Kung erundsätzlıch VOo einem „Fehler der Untehlbarkeit“!© sprechen.

7 Zur Bedeutung der Untehlbarkeıitstrage für den Sökumenıschen Dialog vel DYunS,
Wahrheılt? Zur yrundsätzlıchen Problematık des Skumenıischen Dialogs angesichts der Ekkle-
siologı1e des / weıten Vatıkanıschen Konzıls, 1n ThPh 4 1—2

G Zur Bedeutung der Untehlbarkeıitsproblematık für dıe rage der sıttlıchen Frlaubtheit
künstlicher Emptängnisverhütung vel KÜng, Untehlbar? Eıne Anfrage, Zürich u a.| 197/0,
bes 27 —50

9 Vel zuletzt KÜng, Der Fehler der Untehlbarkeıt, 1n Süddeutsche Zeıtung, Maärz 2016
(http://www.sueddeutsche.de/politik/aussenansıcht- der-tehler-der-untehlbarkeıit-1 289/409:;
etzter Zugriff: 13.11.2019). Vel Seewald, Reform, 111—149

100 Im 572 Theologischen Studienjahr Jerusalem (Dormition Abbey) 2005/2006 konnten WIr
Studierende ber diese Perspektive mıIı1ıt Walter Kardınal Kasper dıiskutieren. Mır hel damals
dıe Aufgabe L, eın kleines Eröffnungsreterat halten, ın dem iıch dıe 1er dargestellte Prob-
ematık als Aufhänger für eıne Dıskussion ber Untehlbarkeıt un C(Ikumene skızzıert habe
Dieser biographische 1nwels ILAdS besser verständlıch machen, iıch Ende meıner
Krıtik Seewalds Buch UuUrz auft dıe lehrrechtliche Problematık V Nostra AetiaAdte hingewlie-
SCI1 habe Den Aufhänger ULLSCICS Gesprächs, das als „eine kleıne Sternstunde theologischer
Streitkultur“ bezeichnet, hat damalıger Studiendekan Joachım Negel (Jetzt Fribourg)
spater aufgegriften und vertieft ın seiınem Autsatz: Quod ubique, quod SCIN DE, quod aAb
omnıbus credıtum est  &. Zur Fraglichkeıit des Tradıtionsarguments. Erwagungen möglıchen
ehramtlıchen Entwicklungen Beispiel der Konzilserklärung „Nostra aetate”, ın: /. Negel,
Welt als Cabe, 331—352, 1er 33531—353354 (Zıtat 331). Vel außerdem Bruns/J. Heinemann,
Fıguren der Oftenbarung. Fın Werkstattbericht, 1n Negel/M. Gruber Hyog.,), Fıguren der
Offtenbarung. Biıblisch Religionstheologisch Polıitisch, unster 2012, 25/-264, 1er 2672

101 Sıehe ben ÄAnm 51
1002 Vel. J. ASSMANMN, Di1e Mosaısche Unterscheidung der der Preıs des Monotheismus, Mun-

chen 20023
103 Sıehe ben ÄAnm l

247

Christoph Bruns

242

(zum Beispiel der Frauenordination, der Ökumene97, der Sexualmoral98) 
möglich sein sollte. Aus dieser Perspektive, die Hans Küng schon seit langem 
verfolgt und die übrigens auch Seewald in einem weiteren Buch mit dem 
Titel Reform.  Dieselbe Kirche anders denken konsequent vertritt,99 ergibt 
sich ein Veränderungsspielraum, von dem viele Gläubige vielleicht nicht 
einmal zu träumen wagen.100 

In dieser Perspektive steht aber zwangsläufig über kurz oder lang die über-
lieferte Identität des Glaubens im Ganzen zur Disposition. Wenn Dogmen 
nämlich als grundsätzlich vorläufige Punktsetzungen zu begreifen sind,101 
die in bestimmten geschichtlichen Situationen erneut diskutiert und gege-
benenfalls kontradiktorisch revidiert werden können und müssen, warum 
sollte dann der offene Diskurs Halt machen vor den Fundamenten der christ-
lichen Glaubenslehre, dem Kanon der Heiligen Schrift beispielsweise oder 
den altkirchlichen Dogmen, die die Herzmitte des christlichen Kerygmas 
(Trinität und Inkarnation) zur Sprache bringen? 

Am Ende meines Beitrags habe ich deshalb zugleich darauf hingewie-
sen, dass die Kirche in ihrem Selbstverständnis als einer in geschichtlicher 
Offenbarung wurzelnden Glaubensgemeinschaft so wenig wie jede andere 
Offenbarungsreligion prinzipiell darauf verzichten kann, einen Unfehlbar-
keitsanspruch zu erheben und unfehlbare Dogmen zu formulieren – das ist 
der Preis der „mosaischen Unterscheidung“102. Es verbietet sich also, mit 
Küng grundsätzlich von einem „Fehler der Unfehlbarkeit“103 zu sprechen. 

97 Zur Bedeutung der Unfehlbarkeitsfrage für den ökumenischen Dialog vgl. Ch. Bruns, 
Wahrheit? Zur grundsätzlichen Problematik des ökumenischen Dialogs angesichts der Ekkle-
siologie des Zweiten Vatikanischen Konzils, in: ThPh 94 (2019) 1–27.

98 Zur Bedeutung der Unfehlbarkeitsproblematik für die Frage der sittlichen Erlaubtheit 
künstlicher Empfängnisverhütung vgl. H.  Küng, Unfehlbar? Eine Anfrage, Zürich [u. a.] 1970, 
bes. 27–50.

99 Vgl. zuletzt H.  Küng, Der Fehler der Unfehlbarkeit, in: Süddeutsche Zeitung, 8. März 2016 
(http://www.sueddeutsche.de/politik/aussenansicht-der-fehler-der-unfehlbarkeit-1.2897409; 
letzter Zugriff: 13.11.2019). Vgl. Seewald, Reform, 111–149.

100 Im 32. Theologischen Studienjahr Jerusalem (Dormition Abbey) 2005/2006 konnten wir 
Studierende über diese Perspektive mit Walter Kardinal Kasper diskutieren. Mir fiel damals 
die Aufgabe zu, ein kleines Eröffnungsreferat zu halten, in dem ich die hier dargestellte Prob-
lematik als Aufhänger für eine Diskussion über Unfehlbarkeit und Ökumene skizziert habe. 
Dieser biographische Hinweis mag besser verständlich machen, warum ich am Ende meiner 
Kritik an Seewalds Buch kurz auf die lehrrechtliche Problematik von Nostra aetate hingewie-
sen habe. Den Aufhänger unseres Gesprächs, das er als „eine kleine Sternstunde theologischer 
Streitkultur“ bezeichnet, hat unser damaliger Studiendekan Joachim Negel (jetzt Fribourg) 
später aufgegriffen und vertieft in seinem Aufsatz: „… Quod ubique, quod semper, quod ab 
omnibus creditum est.“ Zur Fraglichkeit des Traditionsarguments. Erwägungen zu möglichen 
lehramtlichen Entwicklungen am Beispiel der Konzilserklärung „Nostra aetate“, in: J. Negel, 
Welt als Gabe, 331–352, hier 331–334 (Zitat: 331). Vgl. außerdem Ch. Bruns/J. M.  Heinemann, 
Figuren der Offenbarung. Ein Werkstattbericht, in: J. Negel/M. Gruber (Hgg.), Figuren der 
Offenbarung. Biblisch – Religionstheologisch – Politisch, Münster 2012, 257–264, hier 262.

101 Siehe oben Anm. 51.
102 Vgl. J.  Assmann, Die Mosaische Unterscheidung oder der Preis des Monotheismus, Mün-

chen 2003.
103 Siehe oben Anm. 99.
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Denn Joseph Ratzınger hat recht, WEl Sagı „Eın Glaube, den WIr celbst
testlegen können, 1ST überhaupt eın Glaube. Der Glaube und sel1ne Praxıs
kommen entweder VOoO Herrn her durch die Kırche un ıhre sakramentalen
Dienste u1ls, oder &1bt ıh ar nıcht.

Dass der kırchliche Unfehlbarkeitsanspruch heutzutage radıkal ın rage
steht, 1St die Folge der erundstürzenden Krıtik, die se1t den Tagen der U1I1O-

päıschen Aufklärung Bıbel, Kırche un: ogma aufgerichtet ISt Diese
Krıitik 1St heute ın einem solchen afßte ıch wıiederhole miıch „atmosphä-
risch“!°> geworden, ““ dass ohl aum eın glaubenswilliger un zugleich
krıitisch reflektierender Christenmensch nıcht mıt einem Gedanken VOCI-

se1ın dürfte, den Davıd Friedrich Strau{fß (1808—1874) e1inst 1n tolgenden
Worten ausgesprochen hat

Es yeht eın für allemal nıcht mehr. Wır sehen heutzutage alle Dıinge 11 Hımmel un
aut Erden anders A als dıe neutestamentlichen Schrittsteller un: dıe Begründer der
christlichen Glaubenslehre. Was dıe Evangelısten L11 erzählen, können V1ır S W 1e S1Ee

erzählen, nıcht mehr für wahr, Was dıe Apostel ylaubten, können WI1r > W1e S1e
yJaubten, nıcht mehr für notwendig Zzur Seligkeit halten. Unser Ott 1St. eın anderer,
ULLSCIC Welt eıne andere, auch CHhristus kann U11S nıcht mehr der se1ın, der iıhnen
Wal. Dies zuzugestehen, 1st Pflicht der Wahrhaftigkeit; leugnen der bemänteln

107wollen, tührt nıchts als Lugen, Zur Schriftverdrehung un Glaubensheuchele].

Sollte das das letzte Wort ce1n? Unser Schicksal?
Wıe ın meıner Kritik 08M4 27N Wandel, kommt MI1r auch 1er

LUr darauf A das tundamentale Dılemma aufzuzeiıgen, ın dem die Kırche
zwıschen ıhrem tradıtionellen Wahrheitsanspruch aut der einen un! ıhrer
unbedingten Verpflichtung redlicher Zeitgenossenschaft aut der anderen
Seılite steckt. Dieses Dılemma 1STt das alles entscheidende Kernproblem Samt-
lıcher Diskussionen über Veränderungen 1n der katholischen Kırche, sOwelılt
diese den Bereıich des Dogmas 1m eigentlichen und Sinn betreffen. Es
erklärt die Heftigkeıt, Ja die Unversöhnlıichkeıit, mıt der heute 1ın der Kırche
über die drängenden Fragen der Glaubens- un Sıttenlehre gestritten wırd.

Um der Glaubwürdigkeıt ıhrer Verkündigung wıllen INuUS$S die katholi-
cche Kırche ıhren Unfehlbarkeitsanspruch 1n einer We1lise kliären un:
erklären versuchen, die ıhr eın mıt der Tradıtion versoöhntes agg10rnameNtO
des Evangeliıums ermöglıcht. Wıe ımmer die theologischen un pastoralen
Wege diesem Z1ıel aussehen moögen, sovıel dürfte DEW1SS Se1IN: Wer mıt
eewald der Auffassung 1St, 1ne Verheutigung der Frohen Botschaft Se1l
alleın den Preıs einer weıtgehenden Aufgabe der kırchlichen Untehl-

104 Katzınger, C3]laube Wahrheit Toleranz. Das Christentum und dıe Weltrelig10nen,
Freiburg T, u.a.| 105

105 DBYUNS, Spielraum
106 In dieser theologıschen Zeıtdiagnose sehe iıch mıch auch durch dıe treftende ZEISLESSE-

chichtliche Problemskızze V Seewald, Reform, 21—49, bestärkt.
107 Straufß, Der Christus des C3laubens un der Jesus der Geschichte. Eıne Krıtik des

Schleiermacher’schen Lebens Jesu, herausgegeben V H.-f. (Gzeischer, Cütersloh 197/1, 101
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Kernproblematik des Reformdiskurses

Denn Joseph Ratzinger hat recht, wenn er sagt: „Ein Glaube, den wir selbst 
festlegen können, ist überhaupt kein Glaube. […] Der Glaube und seine Praxis 
kommen entweder vom Herrn her durch die Kirche und ihre sakramentalen 
Dienste zu uns, oder es gibt ihn gar nicht.“104 

Dass der kirchliche Unfehlbarkeitsanspruch heutzutage radikal in Frage 
steht, ist die Folge der grundstürzenden Kritik, die seit den Tagen der euro-
päischen Aufklärung gegen Bibel, Kirche und Dogma aufgerichtet ist. Diese 
Kritik ist heute in einem solchen Maße – ich wiederhole mich – „atmosphä-
risch“105 geworden,106 dass wohl kaum ein glaubenswilliger und zugleich 
kritisch reflektierender Christenmensch nicht mit einem Gedanken ver-
traut sein dürfte, den David Friedrich Strauß (1808–1874) einst in folgenden 
Worten ausgesprochen hat: 

Es geht ein für allemal nicht mehr. Wir sehen heutzutage alle Dinge im Himmel und 
auf Erden anders an, als die neutestamentlichen Schriftsteller und die Begründer der 
christlichen Glaubenslehre. Was die Evangelisten uns erzählen, können wir so, wie sie 
es erzählen, nicht mehr für wahr, was die Apostel glaubten, können wir so, wie sie es 
glaubten, nicht mehr für notwendig zur Seligkeit halten. Unser Gott ist ein anderer, 
unsere Welt eine andere, auch Christus kann uns nicht mehr der sein, der er ihnen 
war. Dies zuzugestehen, ist Pflicht der Wahrhaftigkeit; es leugnen oder bemänteln zu 
wollen, führt zu nichts als Lügen, zur Schriftverdrehung und Glaubensheuchelei.107

Sollte das das letzte Wort sein? Unser Schicksal?
Wie in meiner Kritik an Dogma im Wandel, so kommt es mir auch hier 

nur darauf an, das fundamentale Dilemma aufzuzeigen, in dem die Kirche 
zwischen ihrem traditionellen Wahrheitsanspruch auf der einen und ihrer 
unbedingten Verpflichtung zu redlicher Zeitgenossenschaft auf der anderen 
Seite steckt. Dieses Dilemma ist das alles entscheidende Kernproblem sämt-
licher Diskussionen über Veränderungen in der katholischen Kirche, soweit 
diese den Bereich des Dogmas im eigentlichen und strengen Sinn betreffen. Es 
erklärt die Heftigkeit, ja die Unversöhnlichkeit, mit der heute in der Kirche 
über die drängenden Fragen der Glaubens- und Sittenlehre gestritten wird. 

Um der Glaubwürdigkeit ihrer Verkündigung willen muss die katholi-
sche Kirche ihren Unfehlbarkeitsanspruch in einer Weise zu klären und zu 
erklären versuchen, die ihr ein mit der Tradition versöhntes aggiornamento 
des Evangeliums ermöglicht. Wie immer die theologischen und pastoralen 
Wege zu diesem Ziel aussehen mögen, soviel dürfte gewiss sein: Wer mit 
Seewald der Auffassung ist, eine Verheutigung der Frohen Botschaft sei 
allein um den Preis einer weitgehenden Aufgabe der kirchlichen Unfehl-

104 J.  Ratzinger, Glaube – Wahrheit – Toleranz. Das Christentum und die Weltreligionen, 
Freiburg i. Br. [u. a.] 32004, 105.

105 Bruns, Spielraum 74.
106 In dieser theologischen Zeitdiagnose sehe ich mich auch durch die treffende geistesge-

schichtliche Problemskizze von Seewald, Reform, 21–49, bestärkt.
107 D.  F.  Strauß, Der Christus des Glaubens und der Jesus der Geschichte. Eine Kritik des 

Schleiermacher’schen Lebens Jesu, herausgegeben von H.-J. Geischer, Gütersloh 1971, 101.
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barkeıitsdoktrin haben, !° W1€e S1€e 1mM Laufe der Theologıie- un: Kırchen-
veschichte mıt dem Anspruch aut DELFEUC Auslegung des depositum fıder
enttaltet worden ISt, sollte jedentalls anders als eewald 1mM Untertitel
se1ines Buches Reform programmatısch LUT redlicherweıse nıcht länger VOoO

„derselben“ Kırche sprechen.‘””

Summary
In the Previous 1Ssue of thıs Journal, Chrıistoph Bruns entered 1INto eritical
eNgaAgEMEN wıth the book 08mMd 27N Wandel by Michael eewald. To thıs
eewald responded wıth COUNTer eritic1ısm. In thıs article, Bruns examınes
Seewald’s arguments and 1n domg brings the tundamental problems of
discourse retorms 1n the Catholic Church: the Church’s claım ıntal-
lıbılıty regardıng questions concerning taıth and morals, the outstandıng
importance of the magısterıum tor dogma, and the role theology plays 1n the
ONTEexXT of the Catholic conception of revelatıon. In addıtion the Second
Vatıcan Councıl Bruns draws primarıly recent documents ıssued by the
Congregation tor the Doctrine of the Faıth

108 Diese These vertrIıtt eewald stärker och als ın 028Ma 1IMN Wandel ın seinem Buch
Reform. Sıehe ben ÄAnm 51

109 eewald 111 dıe bleibende Identıität der Kırche 1m Wandel der /Zeıten „n ersier Linıi1e“
nıcht „doktrinal“, ondern „ekklesıial“ bestimmen Seewald, Reform, 120, 1723 ... 148; vel ders.,
ogma, 288—290). Was aber „Ekklesıialıtät“ verstehen 1St, ann LU ın (zestalt einer
Doaktrin einer Satzwahrheıit AUSZESARZT werden, ass diese Unterscheidung nıcht hıltreich
ISt. Fuür eewald besitzt dıe Kırche „mindestens ZwWeIl, materlalıter angebbare Merkmale“: N1e
1St. eıne „COoMMUNI1O personarum” Un eıne „Versammlung den (sOtt, der CGemehnnschaftt
mıIı1ıt ıhr sucht“ (Seewald, Reform, 1723 Was 1e8s aber des Näheren bedeutet, ann eben doch
LU „doktrinal“ ausbuchstabiert werden. Die 1er tormulıerte Krıtik trıfit MULFALIS mutandıis
auch Kung, der selinerzeıt das Untehlbarkeıitsproblem sen wollte, iındem eıne „grundle-
yende ‚Unitehlbarkeıt‘ der besser ‚Unzerstörbarkeıt‘ der Kırche Jesu Christı ın der Wahrheit“
unterschied V einer „Satzuntehlbarkeıt“, dıe prinzıpiell unmöglıch se1l H. KÜng, Was ın der
Kırche bleiben mufß, Einsıiedeln u a.| 194.)

744

Christoph Bruns

244

barkeitsdoktrin zu haben,108 wie sie im Laufe der Theologie- und Kirchen-
geschichte mit dem Anspruch auf getreue Auslegung des depositum fidei 
entfaltet worden ist, sollte jedenfalls – anders als Seewald es im Untertitel 
seines Buches Reform programmatisch tut – redlicherweise nicht länger von 
„derselben“ Kirche sprechen.109

Summary

In the previous issue of this journal, Christoph Bruns entered into a critical 
engagement with the book Dogma im Wandel by Michael Seewald. To this 
Seewald responded with a counter criticism. In this article, Bruns examines 
Seewald’s arguments and in doing so brings up the fundamental problems of 
discourse on reforms in the Catholic Church: the Church’s claim to infal-
libility regarding questions concerning faith and morals, the outstanding 
importance of the magisterium for dogma, and the role theology plays in the 
context of the Catholic conception of revelation. In addition to the Second 
Vatican Council Bruns draws primarily on recent documents issued by the 
Congregation for the Doctrine of the Faith.

108 Diese These vertritt Seewald stärker noch als in Dogma im Wandel in seinem Buch 
Reform. Siehe oben Anm. 51.

109 Seewald will die bleibende Identität der Kirche im Wandel der Zeiten „in erster Linie“ 
nicht „doktrinal“, sondern „ekklesial“ bestimmen (Seewald, Reform, 120, 123 f., 148; vgl. ders., 
Dogma, 288–290). Was aber unter „Ekklesialität“ zu verstehen ist, kann nur in Gestalt einer 
Doktrin – einer Satzwahrheit – ausgesagt werden, so dass diese Unterscheidung nicht hilfreich 
ist. Für Seewald besitzt die Kirche „mindestens zwei, materialiter angebbare Merkmale“: Sie 
ist eine „communio personarum“ und eine „Versammlung um den Gott, der Gemeinschaft 
mit ihr sucht“ (Seewald, Reform, 123 f.). Was dies aber des Näheren bedeutet, kann eben doch 
nur „doktrinal“ ausbuchstabiert werden. – Die hier formulierte Kritik trifft mutatis mutandis 
auch Küng, der seinerzeit das Unfehlbarkeitsproblem lösen wollte, indem er eine „grundle-
gende ‚Unfehlbarkeit‘ oder besser ‚Unzerstörbarkeit‘ der Kirche Jesu Christi in der Wahrheit“ 
unterschied von einer „Satzunfehlbarkeit“, die prinzipiell unmöglich sei (H.  Küng, Was in der 
Kirche bleiben muß, Einsiedeln [u. a.] 21973, 19 f.).


